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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich feststelle: Kein 
anderes Rechtsgebiet unterliegt einem derart stetigen 
Wandel wie das Steuerrecht. Seit einer Reihe von Jah-
ren versorge ich Mandanten sowie interessierte Steu-
erpflichtige daher rechtzeitig vor dem Jahreswechsel 
mit den aus meiner Sicht relevanten Neuerungen und 
lege dabei großen Wert auf die Steuerplanung. Denn 
so manche Entscheidung kann noch dieses Jahr ge-
troffen und umgesetzt werden, damit Steuervorteile 
erlangt bzw. Steuernachteile vermieden werden. 
 
Auch wenn Entwicklungen einmal nicht im Fokus der 
Tagespresse stehen − wie jene nach der neuerlichen 
Verwerfung des Erbschaft- und Schenkungsteuerge-
setzes durch das Bundesverfassungsgericht als nicht 
verfassungsgemäß −, können sie doch im Einzelnen 
erhebliche Auswirkung auf Ihre persönliche Besteue-
rung oder gegebenenfalls die Besteuerung Ihres Un-
ternehmens oder Ihrer Arbeitnehmer haben. 
 
Die folgenden Ausführungen dienen dazu, Sie über die 
eingetretenen Änderungen zu informieren und Ihnen 
damit auch eine Hilfestellung zur Vermeidung von 
Steuerfallen zu geben. − Zu einer raschen Orientie-
rung hinsichtlich der für Sie einschlägigen Themen 
können Sie die nebenstehende Inhaltsübersicht heran-
ziehen.  
 
Sollten sich bei Ihnen zu einzelnen Ausführungen Fra-
gen ergeben, zögern Sie bitte nicht, diese zu formu-
lieren und gegebenenfalls eine individuelle Beratung 
in Anspruch zu nehmen. Wie immer erreichen Sie mich 
zu einer telefonischen Terminabsprache in Bonn unter 
0228 – 911 730. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Arndt 
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A. Das neue Erbschaft- und Schenkungsteuer-
recht 

 
I. Worauf muss man sich einstellen? 
 
(1) Betriebsvermögen wird im Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht unter bestimmten Bedingungen 
von der Besteuerung (weitgehend) freigestellt.  
 
Hinweis:  
Als begünstigtes Betriebsvermögen gelten gewerbli-
che, land- und forstwirtschaftliche sowie freiberufli-
che Einzelunternehmen und Personengesellschaften. 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sind begüns-
tigt, wenn der Erblasser oder Schenker zu mehr als 25 
% unmittelbar beteiligt war oder sich verschiedene Ge-
sellschafter zur Erreichung dieser Beteiligungsquote 
mit einer Stimmrechtsabrede binden (sog. Poolrege-
lung). 
  
(2) Es waren Zweifel daran aufgekommen, ob diese 
Verschonung des Betriebsvermögens mit dem verfas-
sungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlungsgrund-
satz vereinbar sei; denn Kapital- und Immobilienver-
mögen werden in voller Höhe zur Erbschaft- und 
Schenkungsteuer herangezogen. Dazu hatte das Bun-
desverfassungsgericht mit Urteil vom 17.12.2014 ent-
schieden, zwar sei die Verschonung des Betriebsver-
mögens im Grundsatz verfassungsgemäß, jedoch sei-
en die folgenden gesetzgeberischen Korrekturen er-
forderlich: 
 
(a) Gehört zu einem begünstigten Betriebsvermögen 
auch sog. Verwaltungsvermögen (dazu rechnen z.B. 
Wertpapiere oder an Dritte überlassene Immobilien), 
wird es nach dem noch geltenden Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz gleichwohl zu 85 % von der 
Besteuerung ausgenommen, wenn das Verwaltungs-
vermögen nicht mehr als 50 % des Unternehmenswer-
tes ausmacht. Überschreitet das Verwaltungsvermö-
gen die Grenze von 10 % des Unternehmenswertes 
nicht, ist nach noch geltendem Recht sogar die voll-
ständige Freistellung des Betriebsvermögens erreich-
bar (dazu muss ein unwiderruflicher Antrag gestellt 
werden − der Mindest-Fortführungszeitraum des Be-
triebes beträgt dann sieben statt fünf Jahre). Dazu hat 
das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber die 
Vorgabe gemacht, die Begünstigung weitestgehend 
auf produktives Vermögen zu begrenzen, und Verwal-
tungsvermögen aus der Verschonung auszunehmen. 
Zur insoweit beabsichtigten Gesetzesänderung siehe 
unten Tz. 3 (a). 
 
(b) Ein mit der Begünstigung von Betriebsvermögen 
verbundenes Ziel ist der Erhalt von Arbeitsplätzen. 
Bislang müssen aber nur Betriebe mit mehr als 20 Be-
schäftigten nachweisen, dass sie ihre Lohnsumme 
über einen Zeitraum von fünf Jahren (bei der Verscho-
nung zu 85 %) oder über einen Zeitraum von sieben 
Jahren (bei vollständiger Steuerfreistellung) beibehal-
ten. Das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, al-
lenfalls Betriebe mit einigen wenigen Beschäftigten 
von der Lohnsummenregelung auszunehmen. Zur in-
soweit beabsichtigten Gesetzesänderung siehe unten 

Tz. 3 (b). 
 
(c) Die Begünstigungen für Betriebsvermögen gelten 
bisher unbeachtlich seiner Größe. Hier hatte das Bun-
desverfassungsgericht verlangt, die Begünstigung für 
den Erwerb von Großunternehmen unter den Vorbe-
halt der Durchführung einer Bedürfnisprüfung zu stel-
len. Zur insoweit beabsichtigten Gesetzesänderung 
siehe unten Tz. 3 (c).  
 
(3) Das Bundesverfassungsgericht hat die Fortgel-
tung der für gleichheitswidrig erachteten Regelungen 
des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes bis zu 
einer gesetzlichen Neuregelung angeordnet. Der Ge-
setzgeber ist verpflichtet, diese bis spätestens zum 
30.6.2016 vorzunehmen. Vorgesehen sind insofern 
die folgenden gesetzlichen Änderungen, die sämtlich 
erst für Erwerbe nach der Verkündung des Ände-
rungsgesetzes gelten sollen (es kann jedoch noch zu 
Änderungen kommen, weil der Bundesrat Bedenken 
insbesondere zur vorgesehenen Abgrenzung des nicht 
begünstigten Vermögens [nachfolgend a] sowie zur 
Entlastung von Großerwerbern [nachfolgend c] ange-
meldet hat): 
 
(a) Die Begünstigung des Betriebsvermögens in Ge-
stalt eines Verschonungsabschlages von 85 % (bei 
verpflichtender Unternehmensfortführung über einen 
Fünfjahreszeitraum)  
oder − auf unwiderruflichen Antrag − von 100 % (bei 
Verpflichtung zur Unternehmensfortführung über ei-
nen Siebenjahreszeitraum) bleibt im Grundsatz unan-
getastet. Verwaltungsvermögen soll aber nur noch 
dann in die Steuerverschonung mit einbezogen wer-
den, wenn sein Wert nach Abzug der zuzuordnenden 
Schulden 10 % des Wertes des Unternehmensvermö-
gens nicht übersteigt. Sofern diese Grenze überschrit-
ten wird, ist das Verwaltungsvermögen regulär zu ver-
steuern, während der verbleibende Teil des Betriebs-
vermögens nach dem bisherigen „Verschonungsre-
gime“ (Freistellung zu 85 % oder zu 100 %) ausge-
nommen bleibt. − Als nicht begünstigtes Vermögen 
sollen dabei alle Teile des Betriebsvermögens einge-
stuft werden, die aus dem Betriebsvermögen heraus-
gelöst werden könnten, ohne die eigentliche gewerbli-
che, freiberufliche oder land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeit zu beeinträchtigen. Zahlungsmittel, Ge-
schäftsguthaben und sonstige Finanzmittel sind − wie 
bislang − nicht begünstigtes Vermögen, soweit sie 
nach Abzug der Schulden 20 % des Unternehmens-
wertes übersteigen. 
 
(b) Die Lohnsummenprüfung soll wie folgt ausge-
weitet werden: 
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Anzahl der 
Beschäft ig-
ten

Verpflichtung zum Nachw eis der Lohnsumme
(noch) geltendes Recht Änderungsvorhaben

bis zu 3 ent fällt ent fällt
4 bis 10 ent fällt 250 % der Ausgangs-

lohnsumme müssen 
nach fünf Jahren 
erreicht  sein (500 % 
nach sieben Jahren bei 
Wahl der vollständigen 
Freistellung)

10 bis 15 ent fällt 300 % nach fünf Jahren 
(565 % nach sieben 
Jahren bei Wahl der 
vollständigen 
Freistellung)

16 bis 20 ent fällt 400 % nach fünf Jahren 
(700 % nach sieben 
Jahren bei Wahl der 
vollständigen 
Freistellung)

mehr als 20 400 % nach fünf Jahren 
(700 % nach sieben 
Jahren bei Wahl der 
vollständigen 
Freistellung)

− w ie ab 16 Beschäf-
t igten − 

 
 
Als „Ausgangslohnsumme“ ist dabei die durchschnitt-
liche Lohnsumme der letzten fünf vor dem Erwerb des 
Betriebs endenden Wirtschaftsjahre anzusetzen. Wird 
die geforderte Lohnsumme nach Ablauf des Fünf- 
bzw. Siebenjahreszeitraums nicht erreicht, vermindert 
sich der Verschonungsabschlag in demselben prozen-
tualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unter-
schritten wird. 
 
(c) Die Regelverschonung von 85 % sowie die auf 
unwiderruflichen Antrag zu gewährende vollständige 
Freistellung des Betriebsvermögens sollen ohne weite-
re Prüfung nur noch bis zu einem begünstigten Er-
werb je Erwerber in Höhe von 26 Mio. € oder − bei 
Einhaltung sehr restriktiver Voraussetzungen − 52 
Mio. € gewährt werden. Wird diese Grenze überschrit-
ten, soll folgendes Wahlrecht greifen: 
 
 Der Verschonungsabschlag wird um jeweils einen 
Prozentpunkt für jede 1,5 Mio. € reduziert, um die der 
Wert des begünstigten Vermögens 26 Mio. € (resp. 52 
Mio. €) übersteigt. Sofern der Wert des begünstigten 
Vermögens mehr als 116 Mio. € (oder 142 Mio. € bei 
Anwendung der 52 Mio-€-Grenze) beträgt, wird ein 
endgültiger Verschonungsabschlag von 20 % bzw. von 
35 % (bei unwiderruflichem Antrag verbunden mit der 
Einhaltung der Begünstigungsvoraussetzungen über 
einen Siebenjahreszeitraum) gewährt. 
 
  Alternativ wird die Erbschaft- oder Schenkung-
steuer auf einen Erwerb begünstigten Betriebsvermö-
gens jenseits der 26 Mio. €- bzw. 52 Mio. €-Grenze 
festgesetzt, jedoch auf Antrag erlassen, soweit der 
Erwerber nachweist, die Steuer nicht aus seinem ver-
fügbaren Vermögen begleichen zu können  
(50 % des durch Erbschaft oder Schenkung überge-
gangenen sowie 50 % des bereits vorhandenen nicht 
begünstigten Vermögens). Ein Erlass ist von verschie-

denen auflösenden Bedingungen abhängig. 
 
Hinweis:  
Es steht zu erwarten, dass die 52 Mio. €-Grenze in der 
Praxis keine erhebliche Rolle spielen wird. Diese soll 
zur Abgrenzung eines Großerwerbs nämlich nur dann 
einschlägig sein, wenn es sich bei den Erwerbern um 
Gesellschafter handelt und der Gesellschaftsvertrag 
oder die Satzung Bestimmungen enthält, welche die 
Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns nahezu 
vollständig beschränken. Darüber hinaus muss die 
Verfügung über Anteile auf Angehörige beschränkt 
und für den Fall des Ausscheidens eine Abfindung 
vorgesehen sein, die erheblich unter dem Verkehrs-
wert des Anteils liegt. Diese Voraussetzungen müssen 
zehn Jahre vor und 30 Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer vorliegen. 
 
 
II. Was kann man noch tun? 
 
(4) Tragen Sie sich mit dem Gedanken der Durch-
führung einer vorweggenommenen Erbfolge (Schen-
kung), ist von erheblicher Bedeutung, dass die vorste-
henden Gesetzesverschärfungen erst für Erwerbe gel-
ten sollen, die nach der Verkündung des Änderungs-
gesetzes erfolgen. Weil damit erst zu Beginn des Jah-
res 2016 gerechnet wird, kann ein Vorziehen der 
Schenkung in das Jahr 2015 insbesondere dann sinn-
voll sein, wenn Gegenstand der Übertragung 
 
(a) eine begünstigte betriebliche Einheit ist, zu der 
Verwaltungsvermögen rechnet, ohne dass die bisheri-
ge Begünstigungsgrenze überschritten wird (50 % des 
Unternehmenswertes; 10 % in Fällen der Vollverscho-
nung), oder aber 
 
(b) von der Nichtanwendbarkeit der Lohnsummenre-
gelung für betriebliche Einheiten mit nicht mehr als 20 
Beschäftigten profitiert werden soll, oder aber 
 
(c) der begünstigte Erwerb die Erwerbsgrenze von 26 
Mio. € (resp. 52 Mio. €) überschreitet. 
 
Hinweis:  
Obzwar nach dem gegenwärtigen Stand nicht von ei-
ner rückwirkenden Anwendung der gesetzlichen Neu-
regelung auszugehen ist, sollte jede Schenkung mit 
einem Widerrufsvorbehalt für den Fall verbunden sein, 
dass die steuerlichen Konsequenzen nicht jene sind, 
die von Gesetzes wegen im Zeitpunkt der Ausführung 
der Schenkung zugrunde zu legen waren. Wird die 
Schenkung auf Grund des Widerrufsvorbehalts rück-
gängig gemacht, erlischt die festgesetzte Steuer.  
 
B. Neues zum Steuertarif und zur Kinderförde-

rung 
 
(5) Mitte des Jahres ist ein Gesetz verabschiedet 
worden, nach dem der sog. Grundfreibetrag, welcher 
von der Einkommensteuer ausgenommen wird, wie 
folgt angehoben wird: 
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             Einkommen 
                         im 

Jahr 
 

2014 2015 
– neu − 

2016 
– neu − 

Einzeln Veranlagte   8.354 €   8.472 €   8.652 € 

Zusammen veranlagte 
Ehegatten 

16.708 € 16.944 € 17.304 € 

 
Zudem werden mit erstmaliger Geltung für das Jahr 
2016 die Eingangswerte zu den beiden Progressions-
stufen des Einkommensteuertarifs um jeweils 1,48 % 
angehoben. Dies führt zu einer Verschiebung des 
Steuertarifs „nach rechts“ − die unveränderten Steu-
ersätze greifen erst bei einem um jeweils 1,48 % hö-
heren Einkommen. 
 
Hinweis:  
Diese Anpassung des Steuertarifs dient dem Ausgleich 
der kumulierten Inflation in den Jahren 2014 und 
2015. Bei größeren Beträgen kann zu überlegen sein, 
ob es sinnvoll ist, einkommensverlagernde Maßnah-
men zu ergreifen (Vorziehen steuermindernder Auf-
wendungen in das Jahr 2015 oder Verschiebung von 
Erträgen in das Jahr 2016). 
 
(6) Auch familienpolitische Leistungen haben 
Ausweitungen erfahren, die in der folgenden Über-
sicht zusammengestellt sind: 
 
 Ausgangs-

betrag 
Anhebung 

ab 
1.1.2015 

Anhebung 
ab 

1.1.2016 

Kindergeld 
 für das erste 

und zweite 
Kind je 

 für das dritte 
Kind 

 für das vierte 
und jedes wei-
tere Kind je 

 
 
 

184 € 
 

190 € 
 
 

215 € 

 
 
 

188 € 
 

194 € 
 
 

219 € 

 
 
 

190 € 
 

196 € 
 
 

221 € 

Kinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

Kinderzuschlag 
 für Gering-

verdiener 
140 € − 

ab 
1.7.2016: 

160 € 

Entlastungsbetrag 
für Alleinerzie-
hende 
 für das erste 

Kind 
 für das zweite 

und jedes wei-
tere Kind je 
zusätzlich 

 
 
 
 

1.308 € 

 
 
 
 

1.908 € 
 
 
 

240 € 

 
 
 
 

− 
 
 
 

− 
 
Zur Erläuterung:  
 
(a) Das höhere Kindergeld wird ab September 2015 
ausgezahlt. Für die zurückliegenden Monate ab Januar 

2015 wird die Nachzahlung spätestens ab Oktober 
2015 zusammen in einem Betrag erfolgen. Das höhere 
Kindergeld gelangt ohne Antrag zur Auszahlung. 
 
(b) Der Kinderfreibetrag gelangt zur Anwendung, 
wenn er zu einer größeren Entlastung führt, als dies 
durch die Auszahlung des Kindergeldes der Fall ist. In 
diesem Falle wird die (geminderte) Einkommensteuer 
um die ausgezahlten Kindergelder erhöht. 
 
(c) Der ab dem 1.7.2016 auf 160 € je zu berücksich-
tigendes Kind angehobene Kinderzuschlag für Gering-
verdiener gelangt zur Auszahlung, wenn das elterliche 
Einkommen oder Vermögen eine sozialgesetzlich 
festgesetzte Größe nicht übersteigt und durch den 
Kinderzuschlag Hilfsbedürftigkeit vermieden wird. 
 
(d) Alleinerziehende haben Anspruch auf den Entlas-
tungsbetrag, welcher bei der Ermittlung des steuer-
pflichtigen Einkommens abgezogen wird und erstmals 
ab dem Jahre 2015 nach der Kinderzahl gestaffelt 
wird, wenn sie eine Haushaltsgemeinschaft mit einer 
anderen volljährigen Person bilden und zu ihrem 
Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das Kinder-
geld gewährt wird. 
 
(7) Auch der Unterhaltshöchstbetrag ist erstmals 
für das Jahr 2015 von 8.354 € auf 8.472 € erhöht 
worden. Ab dem Jahre 2016 steigt er auf 8.652 €. Bis 
zu dieser Betragsgrenze werden Aufwendungen bei 
der Ermittlung des Einkommens abgezogen, die Ihnen 
für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung 
einer Ihnen oder Ihrem Ehegatten gegenüber gesetz-
lich unterhaltsberechtigten Person erwachsen. 
 
 
C. Neues zur Gewinnermittlung sowie zur Prü-

fungs- und Publizitätspflicht 
 
I. Einschränkung der Prüfungs- und Publizitäts-

pflicht 
 
(8) Betreiben Sie Ihr Unternehmen in der Rechts-
form der Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH oder AG) oder 
einer GmbH & Co. KG, bei der ausschließlich die 
GmbH persönlich haftende Gesellschafterin ist, be-
steht die Verpflichtung, Unternehmensdaten zur 
elektronischen Veröffentlichung beim Bundesanzeiger 
einzureichen. Überschreitet Ihr in einer der vorstehen-
den Rechtsform geführtes Unternehmen darüber hin-
aus die Grenze zur sog. mittelgroßen Gesellschaft, 
unterliegt es auch der gesetzlichen Verpflichtung, den 
Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen 
zu lassen. 
 
(9) Die Publizitäts- und Prüfungspflichten erfahren 
dadurch potenziell eine Einschränkung, dass die Grö-
ßenkriterien zur Abgrenzung kleiner und mittelgroßer 
(wie auch großer) Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften mit beschränkter Haftung wie folgt an-
gehoben worden sind:  
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 klein mittelgroß groß 

Bilanzsumme 
in Mio. € 

 bisher 

 
 

> 0,35 - 4,84 

 
 

> 4,84 - 19,25 

 
 

> 19,25 

 neu > 0,35 - 6 > 6 - 20 > 20 

Umsatzerlöse 
in Mio. € 

 bisher 

 
 

> 0,7 - 9,68 

 
 

> 9,68 - 38,5 

 
 

> 38,5 

 neu > 0,7 - 12 > 12 - 40 > 40 

Mitarbeiter 
gleichbleibend 

 
< 50 

 
< 250 

 
> 250 

 
Hinweis:  
Augenfällig ist insbesondere die Anhebung der Grö-
ßenkriterien zur Abgrenzung kleiner und mittelgroßer 
Gesellschaften: Die Schwellenwerte „Bilanzsumme“ 
und „Umsatzerlöse“ wurden jeweils um 24 % herauf-
gesetzt. 
 
(10) Die neuen Schwellenwerte sind grundsätzlich 
erstmals für das Geschäftsjahr 2016 (bei einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr für das Ge-
schäftsjahr 2016/2017) anzuwenden. Die Einstufung 
erfolgt als kleine Gesellschaft, wenn mindestens zwei 
der neuen Kriterien an zwei aufeinanderfolgenden Bi-
lanzstichtagen nicht überschritten werden. Damit gilt 
Ihr Unternehmen Ende 2016 als kleine Gesellschaft, 
wenn mindestens zwei der neuen Kriterien zum 
31.12.2016 und zum 31.12.2015 oder aber zum 
31.12.2015 und zum 31.12.2014 nicht überschritten 
werden. 
 
(11) Mit der Herabstufung von der mittelgroßen zur 
kleinen Gesellschaft sind insbesondere die folgenden 
Vorteile verbunden: 
 
 Die gesetzliche Prüfungspflicht des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts entfällt. 
 Zur elektronischen Veröffentlichung beim Bun-

desanzeiger sind nur die Bilanz, nicht aber die 
Gewinn- und Verlustrechnung, und der Anhang 
einzureichen (ohne Angaben zur Gewinn- und 
Verlustrechnung). 

 Es greifen spezifische Befreiungen bei der Auf-
stellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung. 

 
(12) Wahlweise können die neuen Unternehmens-
schwellenwerte auch bereits für das Geschäftsjahr 
2014 (resp. ein abweichendes Geschäftsjahr 
2014/2015) oder das Geschäftsjahr 2015 (entspre-
chend ein abweichendes Geschäftsjahr 2015/2016) 
herangezogen werden. Es lässt sich damit im Grenz-
bereich der neuen Unternehmensgrößenklassen schon 
früher eine Herabstufung zur kleinen Gesellschaft er-
reichen. Dies bedingt jedoch, dass gleichzeitig − an-
ders als bisher − unter den „Umsatzerlösen“ der Ge-
winn- und Verlustrechnung auch solche ausgewiesen 
werden, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit stammen (damit erhöhen sich potenziell die 
auch als Unternehmensschwellenwert heranzuziehen-
den Umsatzerlöse).  
 

Hinweis:  
Werden die neuen Unternehmensgrößenklassen nicht 
wahlweise auf die Geschäftsjahre 2014 und/oder 
2015 vorgezogen, ist der Ausweis der Umsatzerlöse 
nach dem erweiterten Verständnis erstmals für das 
Geschäftsjahr 2016 vorzunehmen. 
 
II. Bilanzpolitik 
 
(13) Im Hinblick auf die im vorstehenden Abschnitt 
dargestellte Heraufsetzung der Unternehmensgrößen-
klassen (mit der erweiterten Möglichkeit, nicht der ge-
setzlichen Prüfungspflicht zu unterliegen und Unter-
nehmensdaten nur noch eingeschränkt veröffentlichen 
zu müssen) können bilanzpolitische Maßnahmen er-
wägenswert werden, wenn sich Ihre Gesellschaft nur 
knapp oberhalb des neuen Schwellenwerts für die Bi-
lanzsumme von Kleinunternehmen (6 Mio. €) bewegt, 
und erreichbar erscheint, dass mindestens zwei der 
neuen Schwellenwerte an zwei aufeinanderfolgenden 
Bilanzstichtagen nicht überschritten werden. Denkbar 
sind zum Ende des Jahres 2015 (bzw. zum Ende eines 
abweichenden Geschäftsjahres 2015/2016) etwa die 
folgenden Maßnahmen: 
 
 Verschiebung des Gewinnrealisationszeitpunktes 

durch Übergabe des Liefergegenstandes an den 
Kunden erst im folgenden Geschäftsjahr. Bei 
Werk- und Werklieferungsverträgen ist regelmä-
ßig die Abnahme des fertigen Werks durch den 
Besteller maßgeblich, siehe dazu aber auch unten 
Tz. 14. 

 Vorziehen anstehender Erhaltungs- oder Moder-
nisierungsarbeiten in das laufende Geschäftsjahr. 

 Verringerung der Vorräte.  
 Verminderung der Liquidität durch die Rückfüh-

rung von Schulden oder Ausschüttungen (bzw. 
Entnahmen). 

 Veräußerung von Forderungen und Verwendung 
der Mittel.  

 
 
III. Gewinnrealisation bei Anzahlungen? 
 
(14) Erhalten Sie als bilanzierender Unternehmer im 
Zuge eines erteilten Auftrages eine Anzahlung, wirkte 
sich diese nach dem bisherigen Verständnis nicht ge-
winnrealisierend und damit potenziell steuererhöhend 
aus (ermitteln Sie den Gewinn demgegenüber nach 
Maßgabe der Einnahmenüberschussrechnung, sind 
Anzahlungen stets sofort Betriebseinnahmen). Nach 
einer Entscheidung des höchsten deutschen Finanzge-
richts geht die Finanzverwaltung nunmehr aber für 
sämtliche Wirtschaftsjahre, die nach dem 23.12.2014 
beginnen (regelmäßig also für ein kalenderjahrglei-
ches Wirtschaftsjahr 2015), davon aus, Anzahlungen 
seien unter bestimmten Bedingungen sofort gewinn-
realisierend (und nicht erst bei Abnahme des Werkes 
durch den Kunden). Von dieser Verschärfung betrof-
fen sind: 
 
(a) Anzahlungen, die Architekten und Ingenieure 
nach HOAI beanspruchen können (es handelt sich 
nach der jetzigen Fassung der Vorschrift um Anzah-
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lungen für nachgewiesene Grundleistungen), sowie 
(b) Abschlagszahlungen nach § 632a BGB (es handelt 
sich um Anzahlungen, die für eine „vertragsgemäß er-
brachte Leistung“ in demjenigen Umfang gefordert 
werden können, in dem der Besteller bereits „einen 
Wertzuwachs erlangt hat“). 
 
Hinweis für bereits erhaltene Anzahlungen:  
Kommt es nach dem neuen Verständnis der Finanz-
verwaltung zum 31.12.2015 dadurch zu einer Ge-
winnerhöhung, dass bereits erhaltene Anzahlungen 
als Ertrag auszuweisen sind, kann der daraus resultie-
rende Gewinn gleichmäßig entweder auf die Wirt-
schaftsjahre 2015 und 2016 oder auf die Wirtschafts-
jahre 2015 bis 2017 verteilt werden. 
 
Hinweis für zukünftige Anzahlungen:  
Wie weit das Verständnis der Finanzverwaltung geht, 
Anzahlungen unmittelbar als Ertrag erfassen zu müs-
sen, ist im Einzelnen nicht vollständig klar. Voraus-
zahlungen vor Erbringung einer (Teil-)Leistung führen 
jedenfalls bei bilanzierenden Unternehmen im Zeit-
punkt der Vereinnahmung nicht zu einem Ertrag. Glei-
ches dürfte dann gelten, wenn Anzahlungen über ein-
gekauftes, aber noch nicht verarbeitetes Material ver-
einbart werden, oder sie zu festgelegten Terminen 
verlangt werden dürfen, die unabhängig vom Leis-
tungsfortschritt sind. Im Einzelfall ist es sinnvoll, dass 
Sie sich individuell beraten lassen. 
 
 
IV. Neues zur Vorratsbewertung 
 
(15) Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermö-
gens (also Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige 
Erzeugnisse, Fertigerzeugnisse und Waren) können Sie 
grundsätzlich in der Steuerbilanz nach dem sog. Lifo-
Verfahren bewerten (und zwar unabhängig davon, wie 
Sie in der Handelsbilanz verfahren). Nach diesem Ver-
fahren wird unterstellt, dass die zuletzt angeschafften 
Gegenstände als erste verbraucht werden, was sich bei 
steigenden Einkaufspreisen steuermindernd auswirkt. 
Die Finanzverwaltung hat die Anwendung dieses Ver-
fahrens nunmehr einerseits für Vorräte ausgeschlos-
sen, die eine Haltbarkeitsdauer von nicht mindestens 
einem Jahr haben. Unzulässig soll das Bewertungsver-
einfachungsverfahren andererseits für Handelswaren 
sein, wenn die individuellen Anschaffungskosten für 
die einzelnen Gegenstände mittels EDV-Systems (z.B. 
durch Codierung) zu ermitteln sind. Dies gilt aber 
nicht, wenn trotz EDV-Einsatzes weitere Rechenschrit-
te zur Ermittlung der Anschaffungskosten erforderlich 
würden (z.B. durch Zuordnung von anteiligen An-
schaffungsnebenkosten).  
 
Hinweis:  
Bei Erzeugnissen, die im Betrieb erst nach einer weite-
ren Ver- oder Bearbeitung hergestellt werden, wird 
trotz elektronischen Warenwirtschaftssystems die 
Lifo-Methode weiterhin zugelassen. 
 
 
V. Neues zum Rückstellungsausweis  
 
(16) Als bilanzierender Unternehmer haben Sie eine  

− gewinnmindernde − Rückstellung auszuweisen, 
wenn Ihrem Unternehmen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit die Inanspruchnahme aus einer Ver-
pflichtung gegenüber einem Dritten droht. Dritter 
kann dabei neben einem privatrechtlichen Gläubiger 
auch die öffentliche Hand sein, wenn sich der An-
spruch aus einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift 
ergibt und er hinreichend konkretisiert ist.  
 
(17) So ist eine Rückstellung beispielsweise auch im 
Hinblick auf die Kosten zu bilden, die dadurch entste-
hen, dass der gesetzlichen Verpflichtung nachzu-
kommen ist, einen Jahresabschluss zu erstellen. Glei-
ches gilt mit Bezug auf den Aufwand, den Jahresab-
schluss prüfen zu lassen, wenn dies von Gesetzes we-
gen vorgesehen ist (z.B. für mittelgroße Gesellschaf-
ten, siehe dazu oben Tz. 9) oder ein Kreditgeber eine 
entsprechende Auflage macht (keine Rückstellung soll 
demgegenüber zu bilden sein, wenn eine Personenge-
sellschaft ihren Abschluss nur auf Grund einer – inter-
nen − Vorgabe in ihrem Gesellschaftsvertrag prüfen 
lässt). 
 
Empfehlung:  
In den vorgenannten, aber auch in weiteren Fällen 
(z.B. Rückstellung für die aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen) sind auch betriebsinterne Kosten in die 
Bewertung der Rückstellung mit einzubeziehen (etwa 
anteilige Personal- oder Raumkosten). Die Finanzver-
waltung verlangt im Einzelfall, diese detailliert nach 
den notwendig werdenden Tätigkeiten aufzuschlüs-
seln und will pauschale Ansätze nicht anerkennen. Im 
Hinblick darauf kann empfehlenswert sein, den be-
triebsintern verursachten Aufwand zu dokumentieren. 
 
(18) Sehen Sie sich einer Klage gegenüber, die Ihr 
bilanzierendes Unternehmen betrifft, ist insoweit 
grundsätzlich von einer überwiegenden Wahrschein-
lichkeit der Inanspruchnahme auszugehen, sodass ei-
ne gewinnmindernde Rückstellung auszuweisen ist. 
Dies gilt auch dann, wenn Sie den Prozess nach dem 
Bilanzstichtag gewinnen oder sich vergleichen. Ledig-
lich dann, wenn der Prozessgegner ein offensichtlich 
unzulässiges Rechtsmittel eingelegt hat, scheidet die 
Rückstellung aus. Ebenso wenig ist sie nach einem 
jüngst ergangenen Urteil des höchsten deutschen Fi-
nanzgerichtes zu bilden, wenn ein von einem unab-
hängigen Dritten gefertigtes Gutachten bescheinigt, 
dass überwiegend mit einem positiven Prozessaus-
gang zu rechnen ist. 
 
Hinweis:  
Die Einholung eines solchen Gutachtens kann sinnvoll 
sein, wenn der Rückstellungsausweis auf Grund des 
Klageverfahrens nicht opportun ist − etwa weil sich 
das Unternehmen ohnehin schon in einer Verlustsi-
tuation befindet. 
 
 
VI. Neuregelung des Investitionsabzugsbetrages 
 
(19) Eine besondere Form der steuerlichen Förde-
rung können Sie beanspruchen, wenn Sie Inhaber ei-
nes begünstigten Betriebes sind (siehe dazu den 
nachfolgenden Hinweis): Es kann dann ein gewinn-
mindernder Investitionsabzugsbetrag in Höhe von bis 
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zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von beweglichen Anlagegütern 
gebildet werden, die in den kommenden drei Jahren 
beschafft werden sollen. Ein solches Vorziehen der 
anteiligen Investitionskosten als Betriebsausgaben 
ohne Liquiditätsabfluss kann aber nur für Anlagegüter 
beansprucht werden, die in einem Umfang von min-
destens 90 % für eigenbetriebliche Zwecke genutzt 
und mindestens bis zum Ende des Wirtschaftsjahres, 
das dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung folgt, 
in einer inländischen Betriebsstätte verwendet werden. 
Der Investitionsabzugsbetrag kann höchstens mit 
200.000 € geltend gemacht werden, sodass ein Inves-
titionsvolumen der kommenden drei Jahre von bis zu 
500.000 € begünstigt ist. 
 
Hinweis zum Kreis der begünstigten Betriebe:  
Der Investitionsabzugsbetrag kann durch bilanzieren-
de Betriebe geltend gemacht werden, deren Eigenka-
pital zum Ende des Wirtschaftsjahres 235.000 € nicht 
übersteigt. Bei Einnahmenüberschussrechnung gilt ei-
ne Gewinngrenze von 100.000 €, die nicht überschrit-
ten werden darf. Für Personengesellschaften gelten 
die vorgenannten Höchstbeträge gleichermaßen; sie 
erfahren also keine Multiplikation nach der Zahl der 
Gesellschafter. Land- und Forstwirte können den In-
vestitionsabzugsbetrag beanspruchen, wenn der Wirt-
schaftswert des Betriebes nicht mehr als 125.000 € 
ausmacht. 
 
(20) Die Inanspruchnahme des Investitionsabzugs-
betrages setzt bislang voraus, dass die Investitions-
vorhaben unter Angabe der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in eine Liste 
aufgenommen werden, die möglichst begleitend zur 
Steuererklärung des Jahres beim Finanzamt einge-
reicht werden sollte, für das der Investitionsabzugs-
betrag beansprucht wird. Es reicht dabei aus, die In-
vestitionsgüter der Funktion nach zu benennen (z.B. 
„Büroeinrichtungsgegenstand“). Anzugeben ist auch 
die voraussichtliche Stückzahl, in der die Anschaffung 
oder Herstellung erfolgen soll.  
 
Hinweis:  
Wird das beabsichtigte Investitionsvorhaben im Drei-
Jahres-Zeitraum nicht realisiert, führt dies rückwir-
kend zur gewinnerhöhenden Ausbuchung des Investi-
tionsabzugsbetrages im Jahr seiner Bildung. Hinzu 
treten Nachzahlungszinsen auf den nachgeforderten 
Steuerbetrag, die 0,5 % je Monat ausmachen (unver-
zinst bleiben nur die ersten 15 Monate nach Ab-
schluss des Wirtschaftsjahres, für den der Investiti-
onsabzugsbetrag beansprucht wurde). Zur selben 
Rechtsfolge kommt es, soweit der Investitionsabzugs-
betrag überhöht gebildet wurde, mithin die späteren 
tatsächlichen Investitionskosten den gegenüber der 
Finanzverwaltung erklärten Betrag nicht erreichen (zur 
rückwirkenden Gewinnerhöhung kommt es dann mit 
Bezug nur auf den überhöht gebildeten Investitions-
abzugsbetrag). 
 
(21) Ausblick: Erstmals für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2015 beginnen (regelmäßig also für 
ein kalenderjahrgleiches Wirtschaftsjahr 2016), soll 
das Erfordernis entfallen, die Funktion des anzuschaf-
fenden oder herzustellenden begünstigten Wirt-

schaftsgutes zu benennen. Anzugeben sollen dann 
auch nicht mehr die Höhe der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten für das jeweilige Investitionsobjekt 
sein. Vielmehr sollen nur noch die Summen der Ab-
zugsbeträge und der rückgängig zu machenden Be-
träge nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen 
durch Datenfernübertragung übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Dies vereinfachte die Inanspruchnahme des Investiti-
onsabzugsbetrages. Als unschädlich erwiese sich 
auch, wenn statt eines ursprünglich verfolgten Inves-
titionsvorhabens (z.B. Baumaschine) ein anderes reali-
siert wird (z.B. Büromobiliar) oder falls die tatsächli-
chen Investitionskosten von der anfänglichen Ein-
schätzung abweichen. Eine Ausweitung der begüns-
tigten Betriebe soll aber nicht erfolgen. 
 
(22) Wird das Investitionsvorhaben, für welches der 
Investitionsabzugsbetrag gebildet worden ist, umge-
setzt, kann schon heute der in Anspruch genommene 
Investitionsabzugsbetrag von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des Investitionsgutes abgezogen 
werden. Auf diesem Wege wird eine steuererhöhende 
Auflösung des Investitionsabzugsbetrages im Jahr der 
Investition vermieden. Allerdings mindert sich inso-
fern die Bemessungsgrundlage der Abschreibung für 
das jeweilige Investitionsgut. 
 
Hinweis:  
Schließlich kann bei begünstigten Unternehmen, deren 
Eigenkapital am Schluss des vorausgegangenen Wirt-
schaftsjahres nicht mehr als 235.000 € oder − bei 
Einnahmenüberschussrechnung − deren Gewinn im 
letzten Jahr nicht mehr als 100.000 € betragen hat, 
eine Sonderabschreibung von bis zu 20 % der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch ge-
nommen werden. Dies gilt unabhängig davon, ob zu-
vor der Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht 
worden ist (begünstigt sind aber auch hier nur beweg-
liche Anlagegüter, die zu mindestens 90 % für eigen-
betriebliche Zwecke genutzt werden). Die Bemes-
sungsgrundlage der Sonderabschreibung ist gegebe-
nenfalls um den gewinnmindernden Abzug eines 
übertragenen Investitionsabzugsbetrages herabzuset-
zen. 
 
 
D. Neues für Kapitalgesellschaften und ihre Ge-

sellschafter 
 
I. Pensionszusagen 
 
(23) Die Erteilung einer Pensionszusage durch eine 
Kapitalgesellschaft ist eine Form der betrieblichen Al-
tersversorgung, welche mit dem Charme verbunden 
ist, dass bis zum Eintritt des Versorgungsfalls auf Sei-
ten der Kapitalgesellschaft die steuerliche Belastung 
mindernde Betriebsausgaben entstehen, ohne dass 
dem Berechtigten bereits steuerpflichtige Einnahmen 
zuzurechnen sind. Die steuerliche Anerkennung einer 
Pensionszusage ist indes an zahlreiche Rahmenbedin-
gungen geknüpft, welche in der jüngeren Zeit gar eine 
Ausweitung erfahren haben: 
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(a) Die Pensionszusage muss schriftlich erteilt wer-
den. Dieses Schriftformerfordernis betrifft auch jede 
spätere Änderung der Zusage. Dies ist etwa zu be-
rücksichtigen, wenn sich die Zusage an der Höhe des 
letzten Gehaltes ausrichtet, die Vergütung aber wegen 
einer wirtschaftlich schwierigen Situation vorüberge-
hend abgesenkt wird, ohne dass dies Auswirkung auf 
die Höhe der Versorgungszusage haben soll. 
 
(b) Die Pensionszusage darf erst nach einer Probe-
zeit von zwei bis drei Jahren erteilt werden. Wird sie 
früher gewährt, erfolgt nach Ablauf dieses Zeitraums 
kein „Hineinwachsen“ in die Zulässigkeit − Zuführun-
gen zur Pensionsrückstellung bleiben verdeckte Ge-
winnausschüttungen. 
 
(c) Die Pensionszusage darf nicht zu einer Überver-
sorgung des Pensionsberechtigten führen. Diese wird 
angenommen, wenn die Anwartschaft aus der Pensi-
onszusage gemeinsam mit der Anwartschaft aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 75 % der Aktivbezü-
ge des Begünstigten am Bilanzstichtag übersteigt. − 
Wird das Gehalt wegen einer Unternehmenskrise nur 
vorübergehend abgesenkt, führt dies nicht zur An-
nahme der Überversorgung. 
 
(d) Die Versorgungszusage muss erdienbar sein. 
Dies wird nicht mehr angenommen, wenn der Begüns-
tigte im Zusagezeitpunkt das 60. Lebensjahr über-
schritten hat − gleichgültig, ob es sich um einen be-
herrschenden oder einen nicht-beherrschenden Ge-
sellschafter handelt. Ein beherrschender Gesellschaf-
ter muss darüber hinaus nach Zusageerteilung noch 
für mindestens zehn Jahre für die Gesellschaft tätig 
sein. Diese Erdienbarkeit muss auch für Erweiterungen 
der Pensionszusage − etwa die spätere Einbeziehung 
des Ehegatten in die Versorgungsanwartschaft − ge-
währleistet sein. 
 
(24) Wird die in der Pensionszusage festgelegte Al-
tersgrenze erreicht, bleibt der Versorgungsberechtigte 
aber als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig, soll 
kein Versorgungsbedürfnis des Berechtigten bestehen. 
Werden gleichwohl Versorgungsbezüge und Gehalt 
nebeneinander gezahlt, sind die Altersbezüge ver-
deckte Gewinnausschüttungen und als solche zu de-
klarieren.  
 
Hinweis:  
Keine verdeckte Gewinnausschüttung wird jedoch an-
genommen, wenn der vormalige Geschäftsführer nach 
Eintritt des Rentenalters in anderer Funktion oder be-
ratend für die Gesellschaft tätig wird. Denkbar ist 
auch, die Aufnahme der Versorgungsleistungen bis 
zur Beendigung der Geschäftsführertätigkeit zu ver-
schieben. 
 
(25) Regelmäßig als problematisch erweist sich das 
Bestehen einer Pensionszusage, wenn die Anteile an 
der sie gewährenden Kapitalgesellschaft übertragen 
werden sollen. Der Erwerber ist häufig nicht daran in-
teressiert, die mit einer Pensionszusage verbundenen 
Lasten zu übernehmen. Hier darf keinesfalls vor-
schnell gehandelt werden − lassen Sie sich, bitte, un-
bedingt beraten: 
 

(a) Ein naheliegender Verzicht auf die Pensionszusa-
ge führt zum Zufluss von steuerpflichtigem Arbeits-
lohn beim Begünstigten, soweit sie werthaltig ist. Dem 
stehen zwar in selber Höhe nachträgliche Anschaf-
fungskosten für die Anteile an der Kapitalgesellschaft 
gegenüber, welche sich − anders als der voll steuer-
pflichtige Arbeitslohn − aber im Falle der Veräußerung 
der Anteile nur im Umfang von 60 % steuermindernd 
auswirken (und im Falle der unentgeltlichen Übertra-
gung der Anteile beim Schenkenden überhaupt keine 
steuermindernden Auswirkungen zeitigen). 
 
(b) Soll der Pensionsanspruch abgefunden werden, 
führt dies nach einer jüngeren Rechtsprechungsent-
wicklung nur dann zu steuerwirksamem Aufwand auf 
Seiten der Kapitalgesellschaft, wenn die Pensionszu-
sage von vornherein die Möglichkeit der Abfindung 
des Anspruchs zum Anwartschaftsbarwert zulässt. Im 
Übrigen ist eine verdeckte Gewinnausschüttung gege-
ben, neben welche die oben unter Buchst. a geschil-
derten Rechtsfolgen des Verzichts treten. 
 
(c) Erwägenswert kann auch die Auslagerung der 
Pensionsverpflichtung auf eine Schwester-
Kapitalgesellschaft sein, welche die Versorgungszusa-
ge übernimmt. Dieser Gestaltungsweg ist indes noch 
nicht endgültig geklärt, sodass zuvor eine sog. ver-
bindliche Auskunft durch das zuständige Finanzamt 
zu erlangen versucht werden sollte. 
 
 
II. Ausfall eines Gesellschafterdarlehens 
 
(26) Eine wichtige Neuregelung ist für Sie von Be-
lang, wenn Sie im Betriebsvermögen eine Beteiligung 
von mehr als 25 % an einer Kapitalgesellschaft halten 
oder gehalten haben und dieser Kapitalgesellschaft 
ein Darlehen gewährt oder eine Bürgschaft zugunsten 
der Kapitalgesellschaft übernommen haben. Fällt 
nämlich das Darlehen aus oder werden Sie aus der 
Bürgschaft in Anspruch genommen, führt dies in Wirt-
schaftsjahren, die nach dem 31.12.2014 beginnen, 
grundsätzlich nur noch im Umfang von 60 % zu einer 
Betriebsausgabe. 
 
Hinweis:  
Dem Betriebsvermögen zugehörig ist die Beteiligung 
etwa im Falle einer sog. Betriebsaufspaltung, die vor-
liegt, wenn Sie (oder eine Personengruppe, der Sie an-
gehören) mehrheitlich an der Kapitalgesellschaft be-
teiligt sind und dieser mindestens eine wesentliche 
Betriebsgrundlage (z.B. ein Gebäude) zur Nutzung 
überlassen. 
 
(27) Die Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs 
auf 60 % tritt nicht ein, wenn Sie nachweisen können, 
dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst 
gleichen Umständen gewährt oder nicht zurückgefor-
dert hätte. Dabei sind jedoch nur eigene Sicherungs-
mittel der Kapitalgesellschaft zu berücksichtigen. 
 
(28) Die Einschränkung der Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen gilt gleichermaßen, soweit Sie aus ge-
sellschaftsrechtlichen Gründen der Kapitalgesellschaft, 
an der Sie im Betriebsvermögen zu mehr als 25 % be-
teiligt sind oder waren, ein Wirtschaftsgut (z.B. ein 
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Gebäude) oder ein Darlehen unentgeltlich oder teil-
entgeltlich überlassen. Die Ihnen entstehenden Auf-
wendungen (z.B. Abschreibungen, Erhaltungsaufwen-
dungen, Refinanzierungskosten) sind erstmals für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, 
bei vollständig unentgeltlicher Überlassung nur noch 
zu 60 % abzugsfähig (zuvor ließ die Finanzverwaltung 
die Berücksichtigung substanzbezogenen Aufwands − 
Abschreibungen und Erhaltungsaufwendungen − zu 
100 % zu). Bei teilentgeltlicher Überlassung greift die-
se Rechtsfolge, soweit das Entgelt hinter dem Markt-
preis zurückbleibt. 
 
Hinweis:  
Es bleibt aber bei der Berücksichtigung des Sie tref-
fenden Aufwands in voller Höhe, wenn marktvorgege-
bene Umstände zur Herabsenkung der Pacht geführt 
haben (z.B. eine verschlechterte Vermietbarkeit im Be-
legenheitsbereich der Immobilie). Bestehen solche 
Umstände, sind sie dem Finanzamt darzulegen. 
 
 
III. Streubesitzanteile 
 
(29) Bereits seit dem 1.3.2013 sind Gewinnaus-
schüttungen, die einer Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH 
oder AG) aus der Beteiligung an einer anderen Körper-
schaft zufließen, in voller Höhe steuerpflichtig, wenn 
die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres nicht 
mindestens unmittelbar 10 % beträgt (wird diese Be-
teiligungsgrenze erreicht, unterliegt die Gewinnaus-
schüttung nur im Umfang von 5 % der Körperschafts-
teuer; beträgt die Beteiligungsquote zu Beginn des Er-
hebungszeitraums mindestens 15 %, wird sie auch nur 
in einem Umfang von 5 % zur Gewerbesteuer herange-
zogen). 
 
(30) Es liegt ein Gesetzentwurf vor, wonach diese 
Einbeziehung von Gewinnausschüttungen (Dividen-
den) in die volle Körperschaftsteuerpflicht auch auf 
Gewinne aus der Veräußerung solcher Streubesitzan-
teile ausgeweitet werden soll. Diese gesetzliche Neu-
regelung soll aber erstmals für Gewinne nach dem 
31.12.2017 anzuwenden sein. − Verluste, welche im 
Zusammenhang mit einer Streubesitzbeteiligung ste-
hen (etwa aus einer Veräußerung oder einer Abschrei-
bung resultierend), sollen zwar steuerlich anzuerken-
nen sein, jedoch nur mit Gewinnen aus der Veräuße-
rung oder einer steuerwirksamen Zuschreibung von 
Streubesitzanteilen ausgeglichen werden können. 
 
Hinweis:  
In Anbetracht der noch fernliegenden erstmaligen An-
wendung der beabsichtigten gesetzlichen Neurege-
lung ist kein akuter Handlungsbedarf gegeben. Sind 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen zu erwar-
ten, die durch eine Kapitalgesellschaft gehalten wer-
den und die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres 
nicht mindestens 10 % beträgt, kann zu erwägen sein, 
diese vor dem 1.1.2018 vorzunehmen oder aber die 
Beteiligung bis zu diesem Stichtag auf einen Anteil 
von mindestens 10 % aufzustocken. 
 
 
 
 

IV. Gefahr des Verlustes von Verlusten 
 
(31) Sind Sie an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, 
die einen noch nicht ausgeglichenen Verlust erlitten 
hat, oder beabsichtigen Sie, den Anteil an einer sol-
chen Kapitalgesellschaft zu erwerben? Dann haben Sie 
zu berücksichtigen, dass bei einem Beteiligungswech-
sel von mehr als 25 % bis 50 % innerhalb von fünf Jah-
ren der Verlust grundsätzlich anteilig in Höhe der 
Quote des Beteiligungswechsels gestrichen wird. Wer-
den mehr als 50 % der Anteile übertragen, geht der 
Verlust sogar insgesamt unter. 
 
Hinweis:  
Nicht von einem potenziellen Untergang des Verlustes 
ist die schenkweise Übertragung der Anteile im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge betroffen. 
 
(32) Trotz eines entgeltlichen Anteilswechsels von 
mehr als 25 % bleibt der Verlust aber einerseits erhal-
ten, soweit nachgewiesen werden kann, dass die Kapi-
talgesellschaft über sog. stille Reserven verfügt. Dazu 
ist grundsätzlich ein Unternehmenswertgutachten ein-
zuholen. Nur dann, wenn das Eigenkapital der Kapi-
talgesellschaft trotz der erlittenen Verluste noch posi-
tiv sein sollte, können die stillen Reserven aus der Dif-
ferenz zwischen dem (fremdüblichen) Kaufpreis für 
die Anteile und dem (anteiligen) Eigenkapital abgelei-
tet werden. 
 
(33) Andererseits soll der Verlustabzug erhalten 
bleiben, wenn die Beteiligung lediglich innerhalb ein 
und derselben Unternehmensstruktur „umgehängt“ 
wird (sog. Konzernklausel). Diese hat bislang für den 
Mittelstand keine große Bedeutung, weil sie einen zu-
mindest dreistufigen Konzernaufbau erfordert. Rück-
wirkend für sämtliche betroffenen Beteiligungserwer-
be nach dem 31.12.2009 soll der Anwendungsbereich 
der Konzernklausel zugunsten der betroffenen Unter-
nehmen aber nunmehr erheblich ausgeweitet werden.  
So soll etwa auch begünstigt sein, wenn an der Spitze 
der Unternehmensstruktur eine Personenhandelsge-
sellschaft (z.B. KG, oHG) steht. 
 
Hinweis:  
Beabsichtigen Sie, Ihre Unternehmensstruktur zu ver-
ändern, kann die gesetzliche Ausweitung der Kon-
zernklausel mit Bezug auf verlustbehaftete Tochter-
Kapitalgesellschaften von großer Bedeutung sein. Las-
sen Sie sich dazu, bitte, individuell beraten. 
 
 
V. Verschärfung bei Umwandlungen 
 
(34) Grundsätzlich ist es zulässig, ein Einzelunter-
nehmen oder eine betrieblich tätige (oder gewerblich 
geprägte) Personengesellschaft steuerlich neutral in 
eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Die überneh-
mende Kapitalgesellschaft konnte als Gegenleistung 
für die Einbringung bis zur Höhe des Eigenkapitals der 
eingebrachten Einheit bislang neben der notwendigen 
Gewährung von Gesellschaftsrechten (Anteilen am 
Nennkapital) auch sonstige Gegenleistungen gewäh-
ren (z.B. die Einräumung eines Darlehensanspruches 
oder eine Barauszahlung). 
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Hinweis:  
Gleiches gilt, wenn eine mehrheitsvermittelnde Betei-
ligung an einer Kapitalgesellschaft in eine andere Ka-
pitalgesellschaft eingebracht werden soll. 
 
(35) Bereits für Einbringungen, die nach dem 
31.12.2014 vertraglich vereinbart werden, soll eine 
Gegenleistung der übernehmenden Kapitalgesellschaft 
aber nur dann einer steuerneutralen Einbringung nicht 
entgegenstehen, soweit sie 25 % des eingebrachten  
Eigenkapitals oder aber 500.000 € nicht überschreitet. 
 
Beispiel:  
Ein Betrieb mit einem Eigenkapital von 800.000 € wird 
in eine Kapitalgesellschaft eingebracht. Nach früherem 
Recht konnte die übernehmende Kapitalgesellschaft 
dem Einbringenden etwa Anteile in Höhe von 25.000 € 
und eine Darlehensforderung von 775.000 € gewäh-
ren. Nunmehr kann eine Darlehensforderung nur noch 
bis zur Höhe von 25 % von 800.000 € = 200.000 €, 
höchstens bis zu 500.000 € eingeräumt werden. 
 
 
VI. Grunderwerbsteuer bei Anteilsübertragung 
 
(36) In Anbetracht der Höhe der Steuersätze (in 
mittlerweile vier Bundesländern wird die Grunder-
werbsteuer unterdessen mit 6,5 % erhoben − zuletzt 
hatte das Land Brandenburg zum 1.7.2015 eine ent-
sprechende Erhöhung vorgenommen) wird die Grund-
erwerbsteuer zunehmend zu einer Größe, die auch bei 
Anteilsübertragungen und Unternehmensumstruktu-
rierungen zu berücksichtigen ist. Sie fällt nämlich 
nicht nur an, wenn Grundstücke veräußert werden, 
sondern etwa auch in dem Fall, dass im Umfang von 
mindestens 95 % Anteile an einer Kapitalgesellschaft 
übertragen werden, zu deren Vermögen ein inländi-
sches Grundstück gehört. 
 
Hinweis:  
Der Gesetzgeber ist bestrebt, Gestaltungen zur Ver-
meidung der Grunderwerbsteuer weitestgehend aus-
zuschließen. So soll nun neu geregelt werden, dass 
eine an einer grundstücksführenden Personengesell-
schaft beteiligte Kapitalgesellschaft als vollständig 
neuer Gesellschafter gilt, wenn mindestens 95 % der 
Anteile übertragen werden.  
Beispiel: 

D
95 %

89 % 6 %

89 %

A C-GmbHB

 
Erwirbt D die Beteiligung von 89 % an der grund-
stücksführenden Gesellschaft von A und 95 % der An-
teile an der C-GmbH, löst dies Grunderwerbsteuer 
aus, obzwar rechnerisch nur 94,7 % der Anteile über-
gehen (89 % unmittelbar und 95 % von 6 % = 5,7 % 

mittelbar). Nach der gesetzlichen Neuregelung gilt die 
C-GmbH aber als neuer Gesellschafter, sodass die 
95 %-Grenze erreicht wird (89 % + 6 % = 95 %). 
 
E. Neues für Betriebsinhaber, Personengesell-

schaften und ihre Gesellschafter 
 
I. Vorsicht! − Infektionswirkung 
 
(37) Sind Sie an einer Personengesellschaft betei-
ligt, die freiberuflich, land- und forstwirtschaftlich 
oder vermögensverwaltend tätig ist, sollte darauf ge-
achtet werden, dass daneben keine gewerbliche Tätig-
keit entfaltet wird (z.B. Verkauf von Waren oder Tätig-
keit angestellter Mitarbeiter bei Freiberufler-
Personengesellschaften ohne Mitwirkung eines Part-
ners). Es droht im Übrigen, dass eine nur − geringfü-
gige − gewerbliche Tätigkeit die gesamte Personen-
gesellschaft als gewerblich infiziert. Dies hätte v.a. die 
Festsetzung von Gewerbesteuer zur Folge. Nach der 
Rechtsprechung des höchsten deutschen Finanzge-
richtes kommt es nur dann nicht zu dieser Infektions-
wirkung, wenn die gewerblichen Umsätze einerseits 
die relative Grenze von 3 % des Gesamtumsatzes und 
andererseits die absolute Grenze von 24.500 € nicht 
überschreiten. − Es steht aber nicht fest, ob die Fi-
nanzverwaltung diese durch die Rechtsprechung ge-
zogenen Grenzen anwendet. 
 
Gestaltungshinweise:  
Die Infektionswirkung kann vermieden werden, indem 
gewerbliche Tätigkeiten auf eine (durchaus beteili-
gungsidentische) Schwester-Personengesellschaft ver-
lagert werden. Auch gewerbliche Tätigkeiten, die die 
Gesellschafter im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung ausüben, führen nicht zur Infektionswir-
kung bei der Personengesellschaft, an der sie beteiligt 
sind. 
 
 
II. Entgeltlicher Beteiligungserwerb 
 
(38) Zahlen Sie für den Erwerb des Anteils an einer 
betrieblich tätigen oder gewerblich geprägten Perso-
nengesellschaft (mithin einer solchen, die gewerbli-
che, freiberufliche oder land- und forstwirtschaftliche 
Einkünfte erzielt) einen Preis, der oberhalb des erwor-
benen anteiligen Eigenkapitals liegt, ist dieser in einer 
Ergänzungsrechnung quotal auf die einzelnen Wirt-
schaftsgüter der Personengesellschaft nach Maßgabe 
der Verkehrswerte zu verteilen. Das oberste deutsche 
Finanzgericht hat entschieden, dass diese in der Er-
gänzungsrechnung ausgewiesenen Werte – sofern sie 
auf abnutzbare Anlagegüter entfallen − nicht unter 
Heranziehung der Restnutzungsdauern der entspre-
chenden Wirtschaftsgüter in der Bilanz der Personen-
gesellschaft abzuschreiben sind. Vielmehr ist die Nut-
zungsdauer neu einzuschätzen, so als habe man (an-
teilige) gebrauchte Wirtschaftsgüter erworben.  
 
Hinweis:  
Dies führt potenziell zu längeren Abschreibungsdau-
ern in der Ergänzungsrechnung als in der Bilanz der 
Personengesellschaft. 
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III. Entgeltliche Beteiligungs- oder Betriebsveräu-

ßerung 
 
(39) Tragen Sie sich mit dem Gedanken, Ihre Betei-
ligung an einer betrieblich tätigen oder gewerblich 
geprägten Personengesellschaft (mithin einer solchen, 
die gewerbliche, freiberufliche oder land- und forst-
wirtschaftliche Einkünfte erzielt) zu veräußern, so ist 
in die Gestaltungsplanung mit einzubeziehen, dass 
der Veräußerungsgewinn bis zur Höhe von 5 Mio. € 
nur zu 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes un-
terliegt, wenn Sie im Zeitpunkt der Veräußerung das 
55. Lebensjahr vollendet haben oder dauernd berufs-
unfähig sind.  
 
Diese Tarifbegünstigung kann nur für einen Veräuße-
rungsvorgang im Leben beansprucht werden. Sie setzt 
zudem voraus, dass sämtliche wesentlichen Betriebs-
grundlagen unter Gewinnrealisation veräußert oder in 
das Privatvermögen entnommen werden. Hier sind 
auch solche Betriebsgrundlagen in den Blick zu fas-
sen, die Sie der Personengesellschaft − entgeltlich o-
der unentgeltlich − zur Nutzung überlassen haben 
(z.B. ein Grundstück mit aufstehendem Betriebsge-
bäude).  
 
Hinweis:  
Eine Veräußerung oder gewinnrealisierende Entnahme 
sämtlicher wesentlicher Betriebsgrundlagen ist auch 
die Voraussetzung für die Gewährung der Tarifermä-
ßigung auf den Gewinn aus der entgeltlichen Übertra-
gung oder Aufgabe eines Einzelunternehmens.  
 
(40) Schwierigkeiten ergeben sich dann, wenn Sie 
einerseits eine tarifbegünstigte Veräußerung Ihres An-
teils an der Personengesellschaft oder Ihres Betriebes 
erstreben, andererseits aber eine wesentliche Be-
triebsgrundlage (z.B. das Betriebsgrundstück) steuer-
lich neutral zurückbehalten wollen. Zwar gibt es 
durchaus Wege zur steuerneutralen Ausgliederung 
etwa des Betriebsgrundstücks (die Sie nur mit steuer-
licher Beratung beschreiten sollten), jedoch wird für 
eine nachfolgende Veräußerung des (Rest-
)Betriebsvermögens die Tarifermäßigung versagt, 
wenn sie im zeitlichen oder inhaltlichen Zusammen-
hang zur vorausgegangenen Ausgliederung steht. 
 
Hinweis:  
Wie weit dieser zeitliche Zusammenhang reicht, ist 
nicht entschieden. Sollten Sie sich mit dem Gedanken 
einer späteren Veräußerung unter Zurückbehaltung 
etwa des Betriebsgrundstückes tragen, ist empfeh-
lenswert, dieses möglichst bald auszugliedern. Lassen 
Sie sich dazu, bitte, beraten. 
 
(41) Einen weiteren Aspekt gilt es zu berücksichti-
gen, wenn Ihnen als Anteilseigner einer betrieblich tä-
tigen oder gewerblich geprägten Personengesellschaft 
ein negatives Kapitalkonto zukommt.  
 
Gelingt es, den Anteil an der Personengesellschaft zu 
veräußern, ohne dass Sie zuvor das negative Kapital-
konto ausgleichen müssen, so erhöht das negative 
Kapitalkonto den steuerpflichtigen Veräußerungsge-
winn. Dies gilt unabhängig davon, ob das negative 

Kapitalkonto auf Verluste oder Entnahmen zurückzu-
führen ist. 
 
 
IV. Unentgeltliche Beteiligungs- oder Betriebs-

übertragung 
 
(42) Planen Sie, Ihre Beteiligung an einer betrieblich 
tätigen oder gewerblich geprägten Personengesell-
schaft (mithin einer solchen, die gewerbliche, freibe-
rufliche oder land- und forstwirtschaftliche Einkünfte 
erzielt) oder Ihren Betrieb unentgeltlich etwa an einen 
Angehörigen zu übertragen, so ist dies nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung einkommensteuerlich 
neutral nur dann zulässig, wenn alle sog. funktional 
wesentlichen Betriebsgrundlagen auf den Betriebs-
nachfolger zu Eigentum übergehen. Dies gilt auch für 
solche Wirtschaftsgüter, die Sie der Personengesell-
schaft, an der Sie beteiligt sind, entgeltlich oder un-
entgeltlich zur Nutzung überlassen (z.B. ein Betriebs-
grundstück). 
 
(43) Beabsichtigen Sie, etwa das betrieblich genutz-
te Grundstück zur Alterssicherung einkommensteuer-
lich neutral in Ihrer Sphäre zurückzubehalten, steht 
eine solche Ausgliederung nach Sicht der Finanzver-
waltung der nachfolgenden unentgeltlichen Übertra-
gung des (Rest-)Betriebsvermögens zu Buchwerten 
entgegen. Sie soll dann vielmehr als gewinnrealisie-
rende Entnahme behandelt werden. Diese Sicht der 
Dinge wird zwar durch das höchste deutsche Finanz-
gericht nicht geteilt, jedoch sehen sich Finanzbeamte 
bislang an die abweichende Beurteilung durch die 
Rechtsprechung nicht gebunden. 
 
Gestaltungshinweise:  
Auch hier ist empfehlenswert, mit möglichst langem 
zeitlichen Abstand vor der vorweggenommenen Erb-
folge über die steuerlich neutrale Ausgliederung eines 
zurückzubehaltenden Betriebsgrundstückes nachzu-
denken. − Etwaig können sich optional Gestaltungen 
anbieten, wie die Übertragung des gesamten Anteils 
an der Personengesellschaft (inklusive Grundstück) 
unter Vorbehalt des Nießbrauches am Grundstück o-
der eine Übertragung des Betriebes oder Anteils an 
der Personengesellschaft gegen eine Versorgungsleis-
tung in Gestalt einer lebenslangen Rente. Lassen Sie 
sich, bitte, unbedingt beraten. 
 
 
V. Maßnahmen zur Sicherung des Verlustaus-

gleichs 
 
(44) Sind Sie als Kommanditist an einer Komman-
ditgesellschaft beteiligt, kann zum Ende des Wirt-
schaftsjahres der Personengesellschaft zu prüfen sein, 
ob ein etwaiger Verlust, soweit er nach der Beteili-
gungsquote auf Sie entfällt, womöglich nicht mit posi-
tiven Einkünften ausgleichsfähig ist, die Sie erzielen. 
Ein Verlust kann nämlich nur mit späteren Gewinnen 
aus der Kommanditbeteiligung selbst, nicht aber mit 
anderen Einkünften, verrechnet werden, soweit er zu 
einem negativen Kapitalkonto führt oder ein solches 
erhöht. 
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Gestaltungshinweise:  
Das Entstehen eines lediglich vortragsfähigen Verlus-
tes kann etwa durch die folgenden Maßnahmen ver-
hindert werden, die noch im laufenden Wirtschaftsjahr 
vorzunehmen sind: 
 Es wird eine Kapitalerhöhung beschlossen, und 

Sie leisten die auf Sie entfallende Einlage noch bis 
zum Ende des Wirtschaftsjahres in das Vermögen 
der Gesellschaft. Dazu müssen Sie nicht unbe-
dingt Geld einzahlen oder Sachwerte transferie-
ren. Zielführend ist auch der Verzicht auf eine 
Forderung, die Sie gegenüber der Gesellschaft 
haben, oder die Übernahme einer Bankschuld der 
Gesellschaft (für die Sie etwaig ohnehin haften). 

 Sie melden zum Handelsregister eine Erhöhung 
Ihrer Haftsumme an. Die Erhöhung muss bis zum 
Bilanzstichtag der Personengesellschaft im Han-
delsregister eingetragen sein. Ausgleichsfähig ist 
der Verlust sodann bis zur Höhe der Haftsumme, 
soweit dieser nicht bereits Verluste früherer Jahre 
gegenüberstehen. Mit diesem Gestaltungsschritt 
erhöht sich aber Ihr persönliches Haftungsrisiko. 

 Beide Wege sind auch miteinander kombinierbar: 
Haben Sie Ihre Haftsumme noch nicht (vollstän-
dig) geleistet, ist aber ein Verlustausgleich in 
entsprechender Höhe bereits in vergangenen Jah-
ren erfolgt, können Sie einen weiteren Verlust-
ausgleich erreichen, indem eine Kapitalerhöhung 
beschlossen wird und Sie daraufhin eine Einlage 
leisten. Sie können dann einen weiteren Verlust 
bis zur Höhe der Einlage zum Ausgleich bringen. 

 
 
F. Neues für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
 
I. Betriebsveranstaltungen 
 
(45) Führen Sie eine Betriebsveranstaltung – etwa 
einen Betriebsausflug, eine Weihnachtsfeier oder eine 
Jubiläumsfeierlichkeit – durch, sind erstmals für das 
Jahr 2015 neue Maßgrößen für die lohnsteuerliche und 
sozialversicherungsrechtliche Behandlung zu beach-
ten: Die auf den teilnehmenden Arbeitnehmer entfal-
lenden Gesamtkosten der Veranstaltung unterliegen 
nur insoweit der Besteuerung, als sie den Freibetrag 
von 110 € überschreiten. Der je Arbeitnehmer etwaig 
110 € übersteigende Betrag kann entweder individuell 
besteuert werden (und ist dann auch sozialversiche-
rungspflichtig) oder wird einer pauschalen Lohnsteuer 
von 25 % unterworfen (in diesem Falle entfällt die So-
zialversicherungspflicht). Dieser Freibetrag von 110 € 
je Arbeitnehmer gilt für höchstens zwei Betriebsver-
anstaltungen im Jahr. 
 
Hinweis:  
Vor 2015 galt, dass bei Überschreiten der Kosten von 
110 € je Arbeitnehmer nicht nur der übersteigende, 
sondern der Gesamtbetrag steuerpflichtig war. – Po-
tenziell zu Ungunsten wirkt sich jedoch die ebenfalls 
erstmals für Betriebsveranstaltungen im Jahre 2015 
vorzunehmende Ermittlung der Gesamtkosten je Ar-
beitnehmer aus: Einzubeziehen sind neben Eintritts-
geldern sowie Verköstigungs- und Darbietungskosten 
auch Raumkosten, wenn die Betriebsfeier in einem Lo-
kal oder Hotel stattfindet. Kosten des äußeren Rah-

mens sind aber nicht einzubeziehen (z.B. Kosten für 
unternehmenseigene Räumlichkeiten, Ausschmückung 
des Veranstaltungsraums, Organisationsleistungen). 
Haben auch Begleitpersonen der Arbeitnehmer an der 
Betriebsveranstaltung teilgenommen, sind die auf sie 
entfallenden Aufwendungen zwar grundsätzlich nicht 
einzubeziehen. Dies soll jedoch anders sein, wenn es 
sich um Veranstaltungen mit marktgängigem Wert 
handelt, etwa dem Besuch eines Musicals oder eines 
Konzerts anlässlich einer Betriebsfeier. Steuerfrei blei-
ben die etwaigen Kosten der An- und Abreise zur Be-
triebsveranstaltung, wohingegen Reiseaufwendungen 
während einer Betriebsfeier in die Ermittlung einzube-
ziehen sind, ob der Freibetrag von 110 € je Arbeit-
nehmer überschritten wird. 
 
 
II. Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
 
(46) Gewähren Sie einem Arbeitnehmer zusätzlich 
zu ohnehin geschuldeten Leistungen eine Sachzuwen-
dung, sind die steuerlichen Folgen je nach Art der 
Leistung höchst unterschiedlich: 
 
(a) Sachzuwendungen im ganz überwiegend eigen-
betrieblichen Interesse sind steuerfrei. Dazu rechnet 
etwa die Teilnahme des Arbeitnehmers an einem Es-
sen, welches der Bewirtung von Kunden dient.  
(b) Andere Sachzuwendungen sind auf Grund ge-
setzlicher Regelungen steuerfrei: So unterliegt weder 
die private Nutzung betrieblicher Computer und Tele-
kommunikationsgeräte noch die Überlassung typi-
scher Berufskleidung der Besteuerung. Steuerfrei blei-
ben auch Mahlzeiten anlässlich einer Auswärtstätig-
keit, für welche der Mitarbeiter eine Verpflegungspau-
schale beanspruchen kann und deren Preis 60 € in-
klusive Umsatzsteuer nicht übersteigt. Ebenso sind 
Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 60 € nicht 
steuerpflichtig, z.B. Blumen, Genussmittel, ein Buch 
oder eine CD, die dem Arbeitnehmer oder seinen An-
gehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen 
Ereignisses überreicht werden. Geldzuwendungen ge-
hören jedoch stets zum Arbeitslohn, auch wenn sie 
nur in Höhe eines geringen Betrages gewährt werden. 
 
(c) Für wieder andere steuerpflichtige Sachzuwen-
dungen kann die Versteuerung pauschal durch den 
Arbeitgeber mit einem Steuersatz von 30 % zzgl. 5,5 % 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer erfolgen. 
Der Arbeitnehmer hat dann keine steuerliche Konse-
quenz zu tragen. Diese Pauschalversteuerung ist im-
mer zulässig, wenn der Arbeitnehmer nur die Sache 
selbst beanspruchen kann und damit keinen Anspruch 
auf eine Auszahlung anstelle der Sachzuwendung hat 
(dann läge nicht pauschalierbarer Barlohn vor). Sie 
muss für alle Arbeitnehmer im Kalenderjahr einheitlich 
beansprucht werden. Unter die Pauschalierungsrege-
lungen fallen etwa: 
 
 Die Mahlzeitengestellung im Rahmen von Dienst-

reisen oder anlässlich eines außergewöhnlichen 
Arbeitseinsatzes, falls die Freigrenze von 60 € 
einschließlich Umsatzsteuer überschritten wird; 

 ein Gutschein über auf Euro lautenden Höchstbe-
trag für Warenbezüge; 

 das dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber 
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eingeräumte Recht, sein (Privat-)Fahrzeug bei ei-
ner bestimmten Tankstelle zu betanken; 

 zweckgebundene Geldzahlung des Arbeitgebers 
an den Arbeitnehmer, die mit der Auflage ver-
bunden ist, den Betrag nur in bestimmter Weise 
zu verwenden; 

 Zinsvorteile aus Arbeitgeberdarlehen; 
 das Jobticket. 
 
Wichtig:  
Potenziell steuerpflichtige Sachzuwendungen bleiben 
steuerfrei, wenn sie eine Freigrenze von 44 € nicht 
übersteigen. Belaufen sich die steuerpflichtigen Sach-
zuwendungen auf einen höheren Betrag, ist dieser 
insgesamt (also nicht um 44 € gekürzt) der Besteue-
rung zu unterwerfen. 
 
Hinweis:  
Die Frage der Anwendung der Pauschalbesteuerung 
stellt sich häufig im Zuge einer Lohnsteuer-
Außenprüfung. Macht der Betriebsprüfer steuerpflich-
tige Sachzuwendungen an einen Arbeitnehmer aus, 
kann die dargestellte Pauschalbesteuerung erfolgen. 
Soll diese nicht vorgenommen werden, ist eine Nach-
versteuerung beim jeweiligen Arbeitnehmer vorzu-
nehmen (zu dem für ihn geltenden individuellen Steu-
ersatz). Der Arbeitgeber haftet für diese Lohnsteuer. 
 
 
III. Reisekosten 
 
(47) Nutzt der Arbeitnehmer ein eigenes Fahrzeug 
für berufliche Fahrten, so können Sie als Arbeitgeber 
ihm je gefahrenen Kilometer 0,30 € bei Benutzung ei-
nes Kraftwagens und 0,20 € für jedes andere motor-
betriebene Fahrzeug steuerfrei erstatten, soweit die 
Fahrt zu einem Einsatzort außerhalb der ersten Tätig-
keitsstätte erfolgt. Die Erstattung eines höheren Be-
trages ist nur dann steuerfrei zulässig, wenn der Ar-
beitnehmer höhere Kosten durch ein ordnungsgemäß 
geführtes Fahrtenbuch nachweist.  
 
Hinweis:  
Erste Tätigkeitsstätte kann die ortsfeste betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers oder eines vom Arbeit-
geber bestimmten Dritten sein, der der Arbeitnehmer 
dauerhaft zugeordnet ist. Wird der Arbeitnehmer an 
ein verbundenes Unternehmen entsandt, liegt dort nur 
dann die erste Tätigkeitsstätte, wenn mit dem auf-
nehmenden Unternehmen für die Dauer der Tätigkeit 
ein eigenständiger Arbeitsvertrag abgeschlossen wird.  
 
Sind − etwa bei Filialbetrieben − mehrere Tätigkeits-
stätten denkbar, erfolgt die Bestimmung der ersten 
Tätigkeitsstätte vorrangig anhand der dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegung durch den Arbeitgeber. 
Ob an diesem Ort tatsächlich eine zentrale Tätigkeit 
ausgeübt wird, ist unmaßgeblich.  
 
(48) Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte mit dem Pkw kann lediglich die Entfer-
nungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer 
angesetzt werden. Stellen Sie dem Arbeitnehmer ein 
Firmenfahrzeug zur Verfügung, ist im Gegenzug für 
die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte ein geldwerter Vorteil von 0,03 % des Brutto-
Listenpreises des Fahrzeugs je Entfernungskilometer 
und Monat als geldwerter Vorteil zum Ansatz zu brin-
gen. 
 
(49) Wird der Arbeitnehmer außerhalb der ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig, kann er Verpfle-
gungsmehraufwendungen als Werbungskosten anset-
zen. Diese betragen 24 € für jeden Kalendertag, an 
dem der Arbeitnehmer insgesamt abwesend ist, je-
weils 12 € für den An- und Abreisetag bei einer 
mehrtägigen Auswärtstätigkeit und ebenfalls 12 € für 
jeden Tag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernach-
tung mehr als acht Stunden abwesend ist.  
 
Wird dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder 
auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt, wird die Pauschale 
tageweise gekürzt, und zwar um 4,80 € für ein Früh-
stück und um jeweils 9,60 € für ein Mittag- oder 
Abendessen. Auch ein vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellter Snack oder Imbiss (z.B. belegte Brötchen, 
Kuchen, Obst), der während einer auswärtigen Tätig-
keit gereicht wird, kann eine Mahlzeit sein, die zur 
Kürzung der Verpflegungspauschale führt. Nachmit-
tagskuchen und Snacks auf Kurzstreckenflügen erfül-
len aber nicht die Kriterien einer Mahlzeit. 
 
Hinweis:  
In jener Höhe, in welcher der Arbeitnehmer den Wer-
bungskostenabzug für Verpflegungsmehraufwendun-
gen beanspruchen könnte, können Sie ihm den ent-
sprechenden Betrag auch steuerfrei erstatten. 
 
(50) Bei länger währenden Auswärtstätigkeiten am 
selben Ort ist der Abzug − und die steuerfreie Erstat-
tung − von Verpflegungsmehraufwendungen auf die 
ersten drei Monate der Tätigkeit beschränkt. Eine Un-
terbrechung der beruflichen Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte führt zu einem Neubeginn der Drei-
monatsfrist, wenn sie mindestens vier Wochen dauert 
(der Grund für die Unterbrechung ist dabei unmaß-
geblich).  
 
Bei ständig wechselnden Tätigkeitsstätten greift die 
Dreimonatsfrist hingegen auch dann nicht, wenn der 
Arbeitnehmer (z.B. Außendienstmitarbeiter) regelmä-
ßig in einer Pension in der Nähe des auswärtigen Tä-
tigkeitsbereichs wohnt.  
 
IV. Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügig Be-

schäftigten und Teilzeitbeschäftigten 
 
(51) Für geringfügig Beschäftigte, die Sie im Betrieb 
einsetzen und die einen Arbeitslohn von regelmäßig 
nicht mehr als 450 € monatlich erhalten, kann die 
Lohnsteuer mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz 
von 2 % erhoben werden, wenn zugleich pauschale 
Beträge an die Rentenversicherung in Höhe von 15 % 
und an die Krankenversicherung in Höhe von 13 % des 
Arbeitsentgelts geleistet werden. Die Höhe des Ar-
beitsentgeltes je Arbeitsstunde oder je Arbeitstag ist 
bei geringfügiger Beschäftigung unmaßgeblich. 
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Hinweis:  
Die Verpflichtung zur Entrichtung der pauschalen 
Steuer besteht nicht, wenn der geringfügig Beschäf-
tigte seine Lohnsteuerabzugsmerkmale angibt. Es er-
folgt dann die Regelbesteuerung nach Maßgabe des 
ELSTAM-Verfahrens. 
 
(52) Bei einer kurzfristigen Beschäftigung von 
höchstens zwei Monaten oder von bis zu 50 Arbeits-
tagen im Jahr durfte aber bis Ende Juli 2015 der Ar-
beitslohn 62 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht 
übersteigen, damit die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 % abgeführt werden konnte. 
Ab dem 1.8.2015 gilt insoweit ein neuer durchschnitt-
licher Höchstbetrag von 68 € je Arbeitstag. Bei dieser 
sog. Zeitgeringfügigkeit fallen keine Beiträge zur So-
zialversicherung an. 
 
Hinweis:  
Auch hier kann statt der Pauschsteuer die Lohnsteuer 
nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
abgeführt werden. 
 
 
V. Änderungen im Sozialversicherungsrecht 2016 
 
(53) Wie alljährlich, werden auch zum 1.1.2016 die 
Rechengrößen der Sozialversicherung angehoben, 
nach denen sich u.a. die gesetzlichen Höchstbeiträge 
zur Rentenversicherung sowie die Versicherungs-
pflichtgrenze zur Kranken- und Pflegeversicherung 
bemessen. Die folgende Tabelle umschließt die wich-
tigsten Änderungen: 
 
 2015 2016 

Beitragsbemessungsgrenze 
zur gesetzlichen Renten- 
und Arbeitslosenversiche-
rung 

(a) West 
 
(b) Ost 

 
 
 
 

6.050 € 
monatlich 
5.200 € 
monatlich 

 
 
 
 

6.200 € 
monatlich 
5.400 € 
monatlich 

Beitragsbemessungsgrenze 
zur Kranken- und Pflege-
versicherung (bundesein-
heitlich) 

4.125 € 
monatlich 

4.237,50 € 
monatlich 

Versicherungspflichtgrenze 
in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (bundes-
einheitlich) 

54.900 € 
jährlich 

56.250 € 
jährlich 

 
Hinweis:  
Die Beitragsbemessungsgrenze bezeichnet jenes mo-
natliche Entgelt, welches höchstens der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung bzw. der Kranken- und Pfle-
geversicherung unterliegt. Maßgeblich ist die Bei-

tragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung für Sie auch dann, wenn Sie in einem be-
rufsständischen Versorgungswerk versichert sind, weil 
es hier zu einer entsprechenden Anhebung kommt. − 
Erwägen Sie, von der gesetzlichen zur privaten Kran-
kenversicherung zu wechseln, setzt dies zum Ende 
des Jahres 2015 voraus, dass Ihr Jahresarbeitsentgelt 
die Versicherungspflichtgrenze des Jahres 2015 über-
schreitet und auch die Versicherungspflichtgrenze im 
kommenden Jahr voraussichtlich überschreiten wird. 
 
 
G. Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug 
 
I. Umsatzsteuerschuld des Leistungsempfängers 
 
(54) In bestimmten Fällen schuldet nicht − wie  
üblich − der leistende Unternehmer, sondern der 
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für eine erhal-
te- 
ne Leistung. In der Rechnung über die erhaltene Leis-
tung darf dann die Umsatzsteuer nicht ausgewiesen 
sein; vielmehr muss sie einen Hinweis darauf enthal-
ten, dass der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
schuldet. 
 
(55) Ein wichtiger Anwendungsfall der Umsatzsteu-
erschuld durch den Leistungsempfänger betrifft die 
Bau- und Gebäudereinigungsbranche: Erbringen Sie 
Bauleistungen an einen anderen Unternehmer, der in 
einem Umfang von zumindest 10 % seines Umsatzes 
selbst Bauleistungen ausführt, schulden nicht Sie, 
sondern der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer. 
Die gleiche Verfahrensweise ist für Gebäudereini-
gungsleistungen geboten. 
 
Hinweis:  
Um Klarheit zwischen den Beteiligten zu schaffen, er-
stellt das Finanzamt dem Leistungsempfänger eine 
Bescheinigung über die Eigenschaft, in entsprechen-
dem Umfang Bau- bzw. Gebäudereinigungsleistungen 
zu erbringen und damit Schuldner der Umsatzsteuer 
zu sein. Die Bescheinigung wird auf längstens drei 
Jahre befristet ausgestellt. Als Bauhandwerker sollten 
Sie ebenso wie als Gebäudereinigungsunternehmen 
die Vorlage der Bescheinigung von Ihrem Leistungs-
empfänger verlangen. Wird sie nicht vorgelegt, ist 
durch Sie die Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. 
 
(56) Altfälle: Die vorstehende Regelung gilt für Bau- 
und Gebäudereinigungsleistungen, die nach dem 
30.9.2014 erbracht werden (maßgeblich ist die Ab-
nahme der Bauleistung). Für Bauleistungen, die vor 
dem 15.2.2014 ausgeführt worden sind, gilt zwar 
grundsätzlich Entsprechendes, jedoch kann der Leis-
tungsempfänger hier auch die von ihm abgeführte 
Umsatzsteuer zurückfordern, wenn er die erhaltene 
Bauleistung tatsächlich nicht für eine eigene Bauleis-
tung, sondern etwa im Rahmen des Bauträgergeschäf-
tes eingesetzt hat. In diesem Falle fordert die Finanz-
verwaltung die Umsatzsteuer beim leistenden Unter-
nehmer (dem Bauhandwerker) nach.  
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Hinweis:  
Ob eine solche Nachforderung rechtens ist, ist gegen-
wärtig Gegenstand mehrerer finanzgerichtlicher 
Streitverfahren. − Für Leistungen im Interimszeitraum 
zwischen dem 14.2.2014 und vor dem 1.10.2014 
schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
nur dann, wenn er die erhaltene Bau- oder Gebäude-
reinigungsleistung konkret für eine selbst erbrachte 
Bau- oder Gebäudereinigungsleistung verwendet. 
 
(57) Seit Beginn des Jahres 2015 schulden Sie als 
Unternehmer die Umsatzsteuer für die Lieferung von 
Tablet-Computern oder Spielekonsolen, wenn der Ge-
samtwert der Lieferung mindestens 5.000 € aus-
macht. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht selbst mit 
entsprechenden Geräten handeln und selbst in dem 
Fall, dass Sie die Geräte für private Zwecke nutzen. 
 
Hinweis:  
Nach Ablauf einer Übergangszeit bis zum 1.7.2015 ist 
zudem die Lieferung von bestimmten Edelmetallen, 
unedlen Metallen und Cermits in die Umkehr der Steu-
erschuld einbezogen worden. Auch dies gilt nur unter 
der Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Liefe-
rung mindestens 5.000 € beträgt. Für Draht, Stangen, 
Bänder, Folien und andere flachgewalzte Erzeugnisse 
aus unedlen Metallen schuldet zudem nach wie vor 
stets der Lieferant die Umsatzsteuer. 
 
 
II. Sicherung des Vorsteuerabzugs 
 
(58) Der Umsatzsteuer liegt als tragendes Prinzip 
zugrunde, dass lediglich der Endverbraucher mit ihr 
belastet werden soll. In der Leistungskette bis zum 
Endverbraucher soll demgegenüber keine kostenmä-
ßige Belastung mit Umsatzsteuer auftreten. Der Um-
setzung dieses Prinzips dient der Vorsteuerabzug: Ein 
Unternehmer, der umsatzsteuerpflichtige Umsätze tä-
tigt, darf die ihm von anderen Unternehmern für Ein-
gangsleistungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
als Vorsteuer abziehen. Dasselbe gilt, wenn umsatz-
steuerfreie Umsätze getätigt werden, die zum Vor-
steuerabzug berechtigen (z.B. Ausfuhrumsätze). 
 
(59) Der Vorsteuerabzug unterliegt jedoch unge-
achtet des vorstehend geschilderten systemtragenden 
Prinzips hohen formalen Anforderungen. So muss jede 
Eingangsrechnung unter anderem eine hinreichend 
klare Leistungsbezeichnung umschließen. Aus ihr 
muss die Menge und die Art (handelsübliche Bezeich-
nung der gelieferten Gegenstände oder der Umfang 
und die Art der erbrachten Dienstleistung) erkennbar 
sein. 
 
Hinweis:  
Der Vorsteuerabzug ist etwa in einem Fall versagt 
worden, in welchem pauschale Beträge für „Schreibar-
beiten laut mündlicher Vereinbarung“ auf der Grund-
lage einer mündlich vereinbarten Kostenumlage abge-
rechnet wurden. Das höchste deutsche Finanzgericht 
hielt in diesem Falle die Leistungsbeschreibung für 
unzureichend. − Zu empfehlen ist, die erbrachten 
Leistungen nach der Art der Tätigkeit zu spezifizieren. 

Die ordnungsmäßige Leistungsbeschreibung kann sich 
dabei auch aus anderen Geschäftsunterlagen − z.B. 
Verträgen − ergeben, auf die in der Rechnung Bezug 
genommen wird. 
 
(60) Der Vorsteuerabzug setzt grundsätzlich vo-
raus, dass die Eingangsrechnungen im Original vorge-
legt werden. Ist ein Rechnungsoriginal abhanden ge-
kommen, kann der Vorsteuerabzug gleichwohl erlangt 
werden, wenn glaubhaft gemacht werden kann, die 
Rechnung habe vorgelegen, sei jedoch durch vom Un-
ternehmer nicht zu vertretenden Gründen verloren 
gegangen. Es sollte dann der Versuch unternommen 
werden, Duplikate der Rechnungen zu beschaffen. 
 
(61) Sie sollten − insbesondere bei Aufnahme von 
Leistungsbeziehungen zu neuen Lieferanten oder 
Dienstleistern − auch sicherstellen, dass der Ge-
schäftspartner unter der angegebenen Adresse und 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer tatsächlich 
existiert. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass 
nicht er, sondern ein anderer die Leistung erbracht hat 
(sog. „Strohmann-Fall“), neigt die Finanzverwaltung 
zur Versagung des Vorsteuerabzugs. Dem kann man 
nur entgehen, wenn belegt werden kann, dass im Vor-
feld eine Vergewisserung über die Unternehmereigen-
schaft des Leistenden erfolgt ist. 
 
 
III. Gebäudeüberlassung 
 
(62) Wird eine Wohnung oder ein Gebäude zu 
Wohnzwecken überlassen, ist das Mietentgelt umsatz-
steuerfrei. Diese Umsatzsteuerfreiheit erstreckt sich 
bislang auch auf erbrachte Nebenleistungen, wie die 
Lieferung von Wärme, die Versorgung mit Wasser so-
wie die Lieferung von Strom. Nach einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes kann aber mit der 
Weiterbelastung von Versorgungs- und Entsorgungs-
leistungen eine eigenständige, umsatzsteuerpflichtige 
Leistung anzunehmen sein, wenn die Mieter Lieferan-
ten oder die Nutzungsmodalitäten auswählen können 
(z.B. bei Kontrolle und Abrechnung des Verbrauchs 
auf Grund individueller Zähler).  
 
Hinweis:  
Die Finanzverwaltung wendet die Urteilsgrundsätze 
bislang noch nicht verpflichtend an. Es besteht aber 
schon jetzt die Möglichkeit, sich auf sie zu berufen 
und im Gegenzug zur Umsatzsteuerpflicht der Neben-
leistungen die Vorsteuern auf die mit ihnen im Zu-
sammenhang stehenden Eingangsleistungen geltend 
zu machen. Die weitere Entwicklung sollte hier unbe-
dingt beachtet werden! 
 
(63) Nutzen Sie ein Gebäude teilweise zu Zwecken, 
die den Vorsteuerabzug zulassen (z.B. Überlassung an 
einen gewerblichen Mieter unter Verzicht auf die Um-
satzsteuerbefreiung), teilweise aber auch zu Zwecken, 
welche den Vorsteuerabzug ausschließen (z.B. Ver-
mietung zu Wohnzwecken), ist die Vorsteuer aus den 
Eingangsleistungen nur anteilig abziehbar. Es stellt 
sich dann die Frage, welcher Schlüssel für die Auftei-
lung gewählt werden soll. Die Finanzverwaltung will 
vorrangig den Flächenschlüssel zugrunde gelegt se-
hen. Sie können die Aufteilung jedoch auch nach dem 
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Verhältnis der Umsätze vornehmen, sofern die Gebäu-
deteile auf Grund ihrer unterschiedlichen Nutzung dif-
ferierende Ausstattungsmerkmale vorsehen (etwa eine 
unterschiedliche Raumhöhe oder Wandstärke). Damit 
besteht in den zuletzt genannten Fällen faktisch ein 
Wahlrecht, welcher Aufteilungsschlüssel anzuwenden 
ist. 
 
Hinweis:  
Unklar ist gegenwärtig, ob ein Aufteilungsschlüssel 
einheitlich für sämtliche Eingangsleistungen heranzu-
ziehen ist, oder ob zunächst solche Eingangsleistun-
gen auszusondern sind, die sich eindeutig und aus-
schließlich auf den einen oder den anderen Teil des 
Gebäudes beziehen (und damit den Vorsteuerabzug 
entweder insgesamt oder gar nicht zulassen). 
 
IV. Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte 
 
(64) Hochkomplex ist die Regelungslage, wenn 
mehrere Unternehmer über ein und denselben Gegen-
stand ein Liefergeschäft abgeschlossen haben, der 
Gegenstand der Lieferung aber nur einmal bewegt 
wird (sog. Reihengeschäft). Gelangt er dabei in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat, stellt sich die Frage, ob die 
Leistung im Inland der Umsatzsteuer unterliegt oder 
dies nicht der Fall ist. 
 
Beispiel:  
Ein Kölner Autohaus wird durch einen in London an-
sässigen Autohändler (Car Excitement) damit beauf-
tragt, Fahrzeuge an einen irischen Autovermieter 
(Green Cars) zu liefern. Der Londoner Autohändler be-
auftragt seinerseits eine Spedition, welche die Fahr-
zeuge in Köln abholt und unmittelbar nach Dublin 
verbringt: 

Autohaus 
Schmitz
- Köln -

Green 
Cars

- Dublin -

Car 
Excitement
- London -

Spedit ion

Lieferauft rag Belieferung

Abholung

Anders als bisher kommt es zur umsatzsteuerlichen 
Beurteilung nicht mehr darauf an, wer den Trans-
portauftrag erteilt hat, sondern ob dem letzten Unter-
nehmer in der Reihe (vorliegend: der irische Autover-
mieter) die Verfügungsmacht über die Liefergegen-
stände im Abgangsmitgliedstaat oder erst im Bestim-
mungsland verschafft wurde. Ist die Verfügungsmacht 
noch nicht im Abgangsland übertragen worden oder 
ist nicht nachweisbar, wo sie übertragen wurde, ist die 
erste Lieferung (des deutschen Unternehmens) um-
satzsteuerfrei. Dies dürfte der Regelfall sein. Hat er 
hingegen die Verfügungsmacht bereits im Inland 
übertragen erhalten (etwa weil er die Ware mit einem 

eigenen Fahrzeug abholt), ist die erste Lieferung um-
satzsteuerpflichtig. 
 
Hinweis:  
Auf Grund der Komplexität der Rechtslage sollten Sie 
sich individuell beraten lassen. Im Einzelfall kann die 
Einholung einer sog. verbindlichen Auskunft des Fi-
nanzamtes empfehlenswert sein. 
 
 
H. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-

kerleistungen 
 
(65) Wie stets, sollten Sie zum Jahresende im Auge 
haben, dass Aufwendungen für Beschäftigungsver-
hältnisse oder Dienstleistungen im Privathaushalt 
(auch wenn dieser in einem anderen EU- oder EWR-
Staat liegt; begünstigt sind aber stets nur Arbeiten am 
Hauptwohnsitz) von der Steuerlast abgezogen werden 
können. Die Steuerminderungsmöglichkeiten sind in 
der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

Begünstigte Tätigkeit im 
Privathaushalt 

Steuerabzug 

Minijobber (Arbeitslohn bis 
zu 450 € monatlich; Voraus-
setzung: Entrichtung der Pau-
schalabgaben an die Minijob-
Zentrale) 

20 % der Aufwendungen, 
höchstens 510 € jährlich 

Sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis, 
Pflege- und Betreuungsleis-
tungen, haushaltsnahe 
Dienstleistungen 

20 % der Aufwendungen, 
höchstens 4.000 € jährlich 

Handwerkerleistungen (nicht 
für öffentlich geförderte Leis-
tungen) 

20 % der Aufwendungen, 
höchstens 1.200 € jährlich 

 
Wichtige Hinweise: 
 Die Abzugsbeträge können zwar nebeneinander, 

aber von Ehegatten oder Alleinstehenden, die in 
einem Haushalt zusammenleben, nur einmal gel-
tend gemacht werden. 

 Als haushaltsnahe Dienstleistungen gelten sol-
che, die den Einsatz eines Fachmanns nicht un-
bedingt erforderlich machen (z.B. Fensterputz- 
oder Gartenpflegearbeiten). 

 Begünstigte Handwerkerleistungen sind demge-
genüber alle Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsarbeiten im Privathaushalt (außer 
solchen, die im Zuge eines Abrisses oder einer 
Neubaumaßnahme erfolgen). Dazu zählen etwa 
auch die Kaminreinigung (nicht aber Mess- oder 
Überprüfungsleistungen) sowie Reparaturen und 
Wartungen von Gegenständen im Privathaushalt 
(etwa der Waschmaschine, des Fernsehers oder 
des Computers – die Arbeiten müssen aber vor 
Ort durchgeführt werden). Ebenfalls als Hand-
werkerleistung begünstigt kann die Überprüfung 
der Funktionsfähigkeit einer Anlage im Haushalt 
sein (z.B. Dichtigkeitsprüfung einer Abwasserlei-
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tung). In keinem Falle begünstigt sind Material-
kosten. 

 Der Steuerabzug setzt voraus, dass über die 
durchgeführten Arbeiten eine Rechnung vorliegt, 
die unbar beglichen wird. Auch Mieter oder An-
gehörige einer Wohnungseigentümergemein-
schaft können die Steuerabzugsbeträge geltend 
machen, wenn die entsprechenden Arbeiten in 
der Jahresabrechnung gesondert aufgeführt oder 
über eine Bescheinigung des Verwalters nachge-
wiesen werden. 

 
 
I. Hinweise für Vermieter und Kapitalanleger 
 
I. Nachlaufende Schuldzinsen 
 
(66) Die Thematik „nachlaufender Schuldzinsen“ er-
öffnet sich, wenn Sie eine fremdvermietete Immobilie 
oder eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ver-
äußern und der Veräußerungspreis nicht ausreicht, ei-
ne aus dem Erwerb resultierende Restverbindlichkeit 
zu decken. Es stellt sich dann die Frage, ob die weiter 
anfallenden Schuldzinsen steuerlich berücksichti-
gungsfähig sind. 
 
(67) Handelt es sich um eine Immobilienfinanzie-
rung, so gilt nach Beendigung der Vermietung auf 
Grund der Veräußerung des Grundstückes Folgendes:  
(a) Die Schuldzinsen sind weiterhin abzugsfähig, 
soweit der Veräußerungserlös nicht zur Schuldentil-
gung ausreicht, die Auszahlung des Erlöses sich ver-
zögert oder für die Kredite Tilgungshindernisse be-
stehen. Das gilt auch dann, wenn die Grundstücks-
veräußerung selbst nicht steuerpflichtig ist, weil sie 
mehr als zehn Jahre nach Anschaffung des Grundstü-
ckes vollzogen wird. − Diese Grundsätze sind auch 
dann anzuwenden, wenn die Restverbindlichkeit aus 
der Finanzierung von Erhaltungs- oder Instandset-
zungsaufwendungen herrührt, d.h. auch hier ist vor-
rangig zu prüfen, inwiefern der Veräußerungserlös zur 
Schuldentilgung herangezogen werden kann (lediglich 
bei Veräußerungsgeschäften vor dem 1.1.2014 war 
diese Prüfung nicht vorzunehmen; die Schuldzinsen 
aus der Finanzierung der früheren Renovierungsmaß-
nahmen blieben unabhängig von der Höhe des Veräu-
ßerungserlöses und seiner Verwendung voll abzugsfä-
hig). 
 
(b) Wird der Kredit nicht zurückgezahlt und der Ver-
äußerungserlös etwa zum Erwerb eines anderen Ver-
mietungsobjektes eingesetzt, hat der Umwidmungs-
aspekt Vorrang, d.h. die Schuldzinsen sind zukünftig 
als Werbungskosten im Rahmen der Vermietung des 
anderen Objektes zu berücksichtigen. 
 
(c) Vorfälligkeitsentschädigungen zur Ablösung der 
Fremdfinanzierung im Hinblick auf die Veräußerung 
sollen nur dann – im Hinblick auf den Veräußerungs-
gewinn − abzugsfähig sein, wenn die Veräußerung in-
nerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung des 
Grundstückes erfolgt. Wird ein Vermietungsobjekt 
nach Ablauf dieser Zehnjahresfrist verkauft und durch 
Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung die Mög-
lichkeit der Schuldentilgung erlangt, kann die Vorfäl-
ligkeitsentschädigung nur dann noch steuerlich be-
rücksichtigt werden, wenn die Veräußerung vor dem 

27.7.2015 vereinbart wurde (maßgeblich ist das Da-
tum des notariellen Kaufvertrages). 
 
(68) Haben Sie demgegenüber die Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft durch die Aufnahme eines 
Darlehens finanziert, können Schuldzinsen, welche auf 
Zeiträume nach der Veräußerung der Beteiligung ent-
fallen, ab dem Jahre 2009 nicht mehr als nachträgli-
che Werbungskosten berücksichtigt werden (zuvor war 
der Werbungskostenabzug anzuerkennen, soweit der 
Veräußerungspreis nicht zur Schuldenrückführung 
ausreichte). Die Finanzverwaltung erkennt selbst dann 
die nachlaufenden Schuldzinsen ab dem Jahre 2009 
nicht mehr als Werbungskosten an, wenn die Veräu-
ßerung der Beteiligung (oder Liquidation der Kapital-
gesellschaft) vor dem 1.1.2009 erfolgte. 
 
 
II. Werbungskostenabzugsverbot 
 
(69) Für Erträge aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, 
Gewinnausschüttungen) gilt grundsätzlich der beson-
dere Steuersatz von 25 %, zu dem der Solidaritätszu-
schlag und ggf. die Kirchensteuer tritt. Im Hinblick auf 
diesen niedrigen Steuersatz ist gesetzlich geregelt, 
dass Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ka-
pitalvermögen grundsätzlich steuerlich nicht zu be-
rücksichtigen sind (z.B. Fremdkapitalzinsen, Bankge-
bühren, Reisekosten zur Hauptversammlung). 
 
Hinweis:  
Veräußerungskosten sind demgegenüber − zumindest 
anteilig − steuermindernd zu berücksichtigen. Im 
Hinblick darauf lässt die Finanzverwaltung bei einem 
abgeschlossenen Vermögensverwaltungsvertrag die 
Transaktionskostenpauschale zum Abzug zu. Dazu 
muss im Vermögensverwaltungsvertrag indes festge-
halten sein, wie hoch der Transaktionskostenteil der 
Gebühr ist. Voraussetzung dafür ist, dass die Pau-
schale zum einen 50 % der gesamten Gebühren nicht 
überschreitet und zum anderen der Transaktionskos-
tenanteil auf einer sachgerechten und nachprüfbaren 
Berechnung beruht. 
 
(70) Erwerben Sie jedoch unter Aufnahme eines 
Darlehens Anteile an einer Kapitalgesellschaft, an der 
Sie entweder mindestens zu 25 % oder aber zu min-
destens 1 % bei gleichzeitiger beruflicher Tätigkeit für 
die Kapitalgesellschaft beteiligt sind, können Sie den 
Antrag stellen, dass etwaige Erträge nicht der Abgel-
tungsteuer unterliegen, sondern im Umfang von 60 % 
in die Bemessungsgrundlage der tarifären Einkom-
mensteuer einbezogen werden. Im Gegenzug sind die 
Schuldzinsen − im Umfang von 60 % − steuermin-
dernd zu berücksichtigen. Dies gilt auch dann, wenn 
die Beteiligung ertraglos ist (weil keine Ausschüttung 
beschlossen wird). 
 
Hinweis:  
Diese Option gilt aber nur solange, wie Sie die Beteili-
gungsgrenzen erfüllen. Sinkt Ihre Beteiligung unter 
die genannten Grenzen oder veräußern Sie die Anteile 
gar vollständig, sind die Schuldzinsen als Werbungs-
kosten fürderhin nicht mehr abzugsfähig. 
 
 
 



18  STEUERLICHE HINWEISE ZUM JAHRESENDE 2015 
   

III. Wohnsitzverlagerung ins Ausland 
 
(71) Beabsichtigen Sie, ins Ausland zu verziehen 
und dort Ihren Lebensmittelpunkt zu begründen, ist 
zu berücksichtigen, dass damit eine Veräußerungsfik-
tion einhergeht, soweit Sie im Privatvermögen Anteile 
an einer inländischen oder ausländischen Kapitalge-
sellschaft halten, die mindestens 1 % des Nennkapitals 
ausmachen. Sind diese Anteile seit der Anschaffung 
im Wert gestiegen, wird diese Wertsteigerung bei 
Wegzug grundsätzlich der Versteuerung unterworfen 
(die Erfassung eines fingierten Veräußerungsverlustes 
erfolgt demgegenüber nicht; sind die Anteile seit der 
Anschaffung im Wert gesunken, ist zur Verlustrealisa-
tion ein Veräußerungsvorgang durchzuführen − z.B. 
an den Ehegatten oder durch Einbringung in eine ge-
werblich geprägte Personengesellschaft, an der Sie 
beteiligt sind). 
 
Wichtige Einschränkung:  
Erfolgt der Wegzug in einen anderen EU- oder EWR-
Staat, wird die Steuer auf den fingierten Veräuße-
rungsgewinn zwar festgesetzt, aber bis zu einer spä-
teren Veräußerung der Anteile zinslos gestundet. 
 
(72) Die Veräußerungsfiktion greift auch für betref-
fende Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum Be-
triebsvermögen einer Personengesellschaft rechnen, 
welche nicht selbst betrieblich tätig ist, sondern nur 
gewerblich geprägt. Dabei handelt es sich um eine 
GmbH & Co. KG, bei der ausschließlich die GmbH zur 
Geschäftsführung berechtigt ist. − Haben Sie eine sol-
che Einlage vor dem 29.6.2013 vorgenommen, ist 
zwar bei Wegzug keine Veräußerung anzunehmen, je-
doch soll der Gewinn aus einer späteren Veräußerung 
oder Entnahme der Beteiligung in Deutschland steuer-
pflichtig sein. Hier droht eine Doppelbesteuerung. 
 
Drohende Steuerfalle!  
Wird eine Personengesellschaft, in welche die Einlage 
vor dem 29.6.2013 erfolgt ist, nach dem 31.12.2013 
umgewandelt oder werden Ihre Anteile in eine andere 
Gesellschaft eingebracht, kann dies nur − steuer-
pflichtig − zum Verkehrswert erfolgen, sofern zwi-
schenzeitlich einer der Gesellschafter ins Ausland ver-
zogen ist. Einkommensteuerpflichtig ist dann eben-
falls die Schenkung des Anteils an einer solchen Per-
sonengesellschaft, ihr Strukturwandel von einer rein 
vermögensverwaltenden zu einer tatsächlich gewerb-
lich tätigen Personengesellschaft oder die Übertra-
gung einzelner Wirtschaftsgüter. 
 
 
J. Neuerungen für Gemeinnützige 
 
(73) Sind Sie im Vorstand oder als Geschäftsführer 
einer gemeinnützigen Einrichtung tätig, die teilweise 
auch eine steuerpflichtige Tätigkeit ausübt (z.B. eine 
Gaststätte unterhält, einen Verkaufs-Basar veranstal-
tet oder etwa wegen der Teilnahme bezahlter Sportler 
steuerpflichtige sportliche Veranstaltungen durch-
führt), ist für Sie eine wichtige neue Entscheidung des 
höchsten deutschen Finanzgerichtes von Bedeutung: 
Aufwendungen, die sowohl durch den ideellen Bereich 
als auch durch die wirtschaftliche Tätigkeit bedingt 

sind, sind anteilig bei der Ermittlung des steuerpflich-
tigen Ergebnisses zu berücksichtigen. Erforderlich da-
für ist jedoch, dass „objektivierbare zeitliche oder 
quantitative Abgrenzungskriterien“ vorhanden sind 
(die Beweislast trägt der Verein). 
 
Hinweis:  
Der Gewinn aus einer steuerpflichtigen Werbetätigkeit 
kann mit 15 % der Einnahmen pauschaliert werden. 
Diese Pauschale steht jedoch öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften nicht zu; hier können pauschal nur 25 
% der Einnahmen als Aufwendungen angesetzt wer-
den. 
 
(74) Nach einer Änderung der Rechtsprechung kön-
nen auch kommunale Eigengesellschaften gemeinnüt-
zig sein. Dies gilt auch dann, soweit sie hoheitliche 
Aufgaben übernehmen (z.B. Durchführung eines Ret-
tungsdienstes). Vorausgesetzt wird jedoch, dass für 
die zu erbringenden Leistungen ein Entgelt festge-
setzt wird, das einem Fremdvergleich standhält (Kos-
tenausgleich zuzüglich eines marktüblichen Ge-
winnaufschlags). 
 
(75) Zum Ende des Jahres 2015 müssen grundsätz-
lich sämtliche Mittel für steuerbegünstigte Zwecke der 
gemeinnützigen Körperschaft verausgabt sein, die im 
Jahre 2013 (oder früher) zugeflossen sind. Gemein-
nützige Körperschaften unterliegen der Verpflichtung, 
ihre Mittel innerhalb von zwei Jahren nach Zufluss 
einzusetzen. 
 
Hinweis:  
Ausgenommen von diesem Gebot der zeitnahen Ver-
wendung sind nur solche Mittel, die zulässigerweise 
einer Rücklage zugeführt werden. Dazu rechnen Mit-
tel, die zweckgebunden in den nächsten Jahren zum 
Einsatz gelangen sollen (der Zweck ist anzugeben). 
Zulässig ist auch eine Rücklage für Wiederbeschaf-
fung. Ihr können Beträge in Höhe der Abschreibung 
für Wirtschaftsgüter zugeführt werden, bei denen eine 
Reinvestition erfolgen soll. Darüber hinaus können ei-
ner freien Rücklage ein Drittel des Überschusses aus 
der Vermögensverwaltung (z.B. Zinserträge, Verpach-
tungserträge) und 10 % der übrigen freien Mittel zu-
geführt werden.  


